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WENN die Eule der Minerva wirklich erst bei Einbruch der Däm
merung ihren Flug beginnt, so überrascht es nicht, daß uns heute die 
Kultur der Schrift und Schriftlichkeit in unerhörter Weise fraglich 
wird. Die neuen Medien der Informationsvermittlung, die neuen 
Möglichkeiten der Informationsverarbeitung bringen, wie wir täg
lich erfahren können, altgewohnte Traditionen der Behandlung von 
Texten wenn nicht an ein Ende, so doch zur Verwandlung. Neue 
Formen des Umgangs verdrängen überkommene Verhaltensweisen. 
Aus Erfahrung scheinbar gesicherte Chancen unserer kulturellen 
Überlieferung werden zugunsten anderer Instrumente beiseitege
steIlt : Der Kopierautomat hat längst das Exzerpt an den Rand ge
rückt, und der Computer hat auch in den Geisteswissenschaften, 
dort also, wo seine Rechenkapazitäten nicht unmittelbar zum Ein
satz gebracht werden können, Zettelkästen und Konzeptmappen 
weitgehend abgelöst. 

Dal3 sich in den letzten Jahrzehnten auch die Fragen des 
schriftlich niedergelegten Textes, seiner Überlieferung, seiner Ver
breitung, seiner Entstehungsbedingungen und Wirkungen in neuer 
Dringlichkeit in verschiedenen Wissenschaften stellten, ist demnach 
kein Zufall. Linguistische, ästhetische, literaturwissenschaftliehe, so
ziologische, ethnologische und - selbstverständlich - auch histori
sche Bemühungen gelten dem, was Schrift und Schriftlichkeit be-

Leicht überarbeitete und durch Anmerkungen ergänzte Fassung eines Vor
trages. den ich als Stipendiat des "Historischen Kollegs" am X. Mai 1989 in 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München gehalten habe. 
Das Manuskript wurde im Sommer 1989 abgeschlossen. Der Charakter des 
gesprochenen Worts wurde bewußt bewahrt. 
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deuten.') Angesichts unserer Erfahrungen im gleitenden Übergang 
am empfundenen "Ende" einer Epoche haben die Phasen des An
fangs, jene Zeiten des Übergangs zur Schriftlichkeit die besondere 
Aufmerksamkeit der Betrachter gefunden. Die Erfindung der 
Schrift in den Hochkulturen des Alten Orients2

), die Entstehung von 
schriftlicher Literatur aus mündlicher Dichtung, besonders in Grie
chenland, aber auch in jenen volkssprachlichen Literaturen des Mit
telalters, die vom Vortrag zur Niederschrift übergingen'), standen 
dabei im Vordergrund. Ethnographische Beobachtungen zur Vor
tragstechnik von Volkssängern auf dem Balkan4

) oder zum Über
gang von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit in afrikanischen Kultu
renS) gaben wichtige Anstöße. Das Thema "Mündlichkeit und 

') Eine eigene Bibliographie wäre erforderlich, sollten auch nur die wichtig
sten Beiträge hier aufgeführt werden. Eklektisch nenne ich darum jeweils 
nur wenige Studien, zuerst die grundlegende Untersuchung von Herber! 
Grundmann. ,Litteratus' - .illitteratus'. Der Wandel einer Bildungsnorm vom 
Altertum zum Mittelalter, in: AKG 40,1958,1-65, jetzt auch in: ders., Aus
gewählte Aufsätze. Bd. 3. (Schriften der MGH, 25/3.) Stuttgart 1978, 1-66; 
neuerlich etwa: Jan Assmann/ Aleida Assmann/Christuf Hardmeier (Hrsg.), 
Schrift und Gedächtnis. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommu
nikation. München 1983; Paul Zumthur, ,Litteratus' / ,11Iitteratus'. Remar
gues sur le contexte vocal de I'ecriture medievale. in: Romania 106 (= a. 
114), 1985, 1-18; Denis Howard Green, Über Mündlichkeit und Schriftlich
keit in der deutschen Literatur des Mittelalters. Drei Rezeptionsweisen und 
ihre Erfassung, in: Philologie als Kulturwissenschaft. Studien zur Literatur 
und Geschichte des Mittelalters. Fschr. f. Karl Stackmann z. 65. Geh. Göttin
gen 1987, 1-20; Klaus Grubmüller, Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Unter
richt. Zur Erforschung ihrer Interferenzen in der Literatur des Mittelalters, 
in: Der Deutschunterricht 41, 1989,41-54. 
') Dazu Jan Assmann, Schrift, Tod und Identität. Das Grab als Vorschule 
der Literatur im alten Ägypten, in: ders.! Assmann/Hardmeier (Hrsg.). 
Schrift und Gedächtnis (wie Anm. I), 64--93, und erneut Jan Assmann/ 
Aleida Assmann, Schrift, Tradition und Kultur, in: Wolfgang Raible (Hrsg.l, 
Zwischen Festtag und Alltag. Zehn Beiträge zum Thema "Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit". (Script-Oralia. 6.) Tübingen 1988,25-49. 
J) Zum Mittelalter vor allem Michael T. Clanchy, From Memory to Written 
Record. England 1066-1307. London 1979; Brian Stock, The Implications of 
Literacy. Written Language and Models of Interpretation in the 11 th and 
12th Centuries. Princeton, N. J. 1983. 
') Albert Bates Lord, The Singer of Tales. Cambridge, Mass. 1960 (dt.: Der 
Sänger erzählt. Wie ein Epos entsteht. München 1965). 
') Vgl. allgemein: Jack Goody, Literacy in Traditional Societies. Cambridge 
1968 (dt.: Literalität in traditionalen Gesellschaften. Frankfurt am Main 
1981); John Mi/es Foley (Ed.), Comparative Research on Oral Traditions. A 
Memorial for Milman Parry. Columbus, Ohio 1985. 
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Schriftlichkeit" erscheint heute jedenfalls aktuell: der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft war es vor nicht allzu langer Zeit die Ein
richtung zweier neuer Sonderforschungsbereiche, in Freiburgb

) und 
Münster'), wert, die freilich ihre Arbeit gerade erst aufgenommen 
haben. 

I. 

Hier ist nicht Bilanz zu ziehen, auch eine verantwortliche Auf
nahme der sehr verschieden gerichteten Bemühungen soll hier nicht 
unternommen werden, die auf dem weiten Feld dieses Interesses im 
Gange sind. Mit unserer Frage nach dem Ort des gesprochenen 
Wortes an den mittelalterlichen Universitäten 8

) greifen wir, wie es 
scheint, nach einem Randphänomen der mündlichen Kommunika
tion, denn soviel ist doch deutlich: Wenn für Schriftlichkeit irgend
eine sichere Zuordnung möglich scheint, so die zu Gelehrsamkeit, 
zu Wissenschaft und ihren Institutionen. Universität und Schrift ge
hören sozusagen ex dejinilione ganz unmittelbar zusammen. Und 
früh war man sich dessen bewußt: Schon in den frühen Anfängen 
der Universität, am 26. November 1229, hat Papst Gregor IX. in ei
nem Mahnbrief an den jungen französischen König Ludwig IX. und 
an die damalige Regentin, seine Mutter, den Königshof dazu aufge
fordert, in den Konflikten der Scholaren mit den Bewohnern von 
Paris vermittelnd einzugreifen: Frankreich sei an Macht, Weisheit 
und Güte schon lange anderen Ländern überlegen, es sei durch die 
Tapferkeit seiner Ritter mächtig, durch Bildung seines Klerus in der 
Schriftkenntnis weise und durch die milde Güte seiner Fürsten ge-

") Sonderforschungsbereich 231: "Übergänge und Spannungsfelder zwi
schen Mündlichkeit und Schriftlichkeit"; aus der Arbeit dieses Sonderfor
schungsbereichs ging u. a. hervor: Raible (Hrsg.), Zwischen Festtag und All
tag (wie Anm. 2). 
') Programmatisch mit zahlreichen Literaturhinweisen Hagen Keller . . ,Trä
ger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter". Der neue 
Sonderforschungsbereich 231 der Westfälischen Wilhelms-Universität Mün
ster, in: FMSt 22, 1988,388-409. Vgl. auch den in Anm. 36 zitierten Aufsatz 
von Jan-Dirk Müller. 
8) Hier soll nach einer Reflexion über Universität und Schrift (I) der mündli
che Universitätsunterricht in leclio (I1) und quaeslio (111) untersucht werden. 
Resümierend wird dann auf das Anforderungsprofil universitärer Graduie
rung eingegangen (IV). Schließlich sollen gesellschaftliche Rahmenbedin
gungen universitärer Existenz und Ausbildung zu unserem Thema in Bezie
hung gesetzt werden (V). 
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segnet. In dem litterarum seientia predito sapiens: Weisheit kommt 
aus der Begabung mit dem Wissen der liffrrae.") Die Universität Pa
ris, damals gerade erst in den Anfängen ihrer freien Entfaltung, er
scheint hier als institutioneller Garant solcher Begabung. 

Da auch unsere gegenwärtigen Erfahrungen dem nicht wider
sprechen, scheint es ausgemacht, daß Universität und Schriftlichkeit 
zusammengehören. Die mittelalterliche Universität gilt aus sehr ver
ständlichen Gründen als eine zentrale, wenn nicht die zentrale I nsti
tution des Spätmittelalters, wo die Schriftkultur ihre spezifische 
Ausprägung fand, von wo aus sie in die Gesellschaft ausstrahlte, 
sich ferner stehende Bereiche, wie die Verwaltung, das Gerichtswe
sen, auch die Literatur, die Gebrauchsliteratur und die Fachprosa 
zuerst, aber doch auch die künstlerische Produktion, wenn nicht 
völlig eroberte, so doch stark und bestimmend sich anverwandelte. 
Für die Schrifttechnik und ihre Verbreitung hatte noch die spätmit
telalterliche Universität eine hohe Bedeutung. Eine als "Schul- und 
Buchkursive" anschaulich bezeichnete '°) hesondere Bastarda
Schrift fand etwa in Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert weite 
Verbreitung, die gegenüber der förmlichen Buchschrift ein flüssige
res, dabei in vielen Fällen immer noch lesbares Schriftbild, vor al
lem aber einen rascheren Fluß der Schriftzüge ermöglichte; sie ist 
aber nur ein besonders markantes Beispiel für die an Universitäten 
ausgepr~igten Schriftarten \I), die zugunsten einer höheren Effizienz 
ältere kalligraphische Traditionen überdeckten. 

Auch die berühmte "Pecien"-Technik der gewerbsmäßigen 
Textverleger, der slationarii in den Universitätsstädten des I). Jahr
hunderts '2 ) gehört hierher. Durch Abteilung von Textabschnitten 

') Heinrich Dl'tlifll'/Emile Chatelaitl (Eds.), Chartularium Universitati, Pari
siensis (=CUP). Vol. 1-4. Paris 1891-1899, ND Brüssel 1965, hier Vol. I, 
128f. nr. 71. 
'0) Gerhardt Powitz. "Modus scolipetarum et reportistarum", ,Pronunciatio' 
and Fifteenth-Century University Hands, in: Scrittura e civilta 12, 1988, 
201-211. 
") Bekanntestes Beispiel dafür dürfte die liffera Botloniensis sein, jene cha
rakteristisch gerundete Schrift, in der in Bologna zahllose (vorwiegend juri
stische) Codices geschrieben worden sind ...... sie war sehr ökonomisch und 
doch sehr klar", urteilt Bernhard Bischoft: Paläographie des römischen Alter
tums und des abendländischen Mittelalters. (Grundlagen der Germanistik, 
41.) 2. Aun. Berlin 1986, 177. 
12) Nach Jean Destrez. La pecia dans les manuscrits universitaires du X IIl

e 
et 

du XIVe siecle. Paris 1935. und Karf Christ. ,Petia'. Ein Kapitel mittelalterli-
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nach mechanischen Gesichtspunkten in Teile von jeweils meist etwa 
vier Blättern oder acht Seiten, die von einem geübten Kopisten in 
einer knappen Woche Schreibarbeit zu bewältigen wareni]), und 
durch die parallele Ausleihe dieser quasigenormten Textteile an ver
schiedene Schreiber gleichzeitig konnte man auch umfangreiche 
Schriften sozusagen ständig im Angehot halten und am Ende durch 
diese Mechanisierung und Rationalisierung auf dem Handschriften
markt der Universität Organisationsvorteile einer straff geführten 
monastischen Schreibstube wiederholen. So ist der allgemeine Ein
druck höchst plausihel, daß in den Universitäten für die "Verschrift
Iichung" der spät mittelalterlichen Welt eine gewiß nicht ausschließ
liche, wohl aber sicherlich wichtige, wenn nicht am Ende die das Er
gebnis bestimmende Instanz gesehen werden muß. 

Die Mechanik der Entwicklung erscheint in dieser Auffassung 
beherrscht von der Durchsetzungskraft des Überlegenen, dem sich, 
über kurz oder lang, das Rückständige beugen mußte. Dieses glatte 

eher Buchgeschichte, in: Zentralbl. f. d. Bibliothekswesen 55, 1938, 1-44. 
Vgl. auch Graham Pollard. Thc pe('ia-System in the Medieval Universities, 
in: Medieval Scribes, Manuscripts and Libraries. Essays presented to Neil 
Ripley Ker. London 1975, 145-161: zuletzt zusammenfassend Louis-Jacques 
Balaillon/ Bertrand-Georges Guyot/ Richard Hunter Rouse (Eds.). La produc
tion du livre universit<lire au moyen iige. ,Exemplar' ct ,pecia'. Actes du sym
posium tenu au Collegio S<ln Bonaventura de Grottaferrata en mai 19fU. Pa
ris 1988 (mit reichen Literaturhinweisen). 
") Zum durchschnittlichen Umfang einer pecia und zur durchschnittlichen 
Dauer der Kopierarbeit (Werte, die natürlich keineswegs durchweg Geltung 
haben I) vgl. Hugues V. Shoo/ler. La production du livre par pecia, in: Batail-
10n'Guyot/Rouse (Eds.), La production (wie Anm. 12), 17-37, bes. 31 ff. 
Knapp auch Jacqlles Stiennon. PaIeographie du moyen iige. Paris 1973, 1161'. 
Eine ganz andere Rechnung freilich macht eine Handschrift des XV. Jahr
hunderts auf. die 3200 Buchstaben auf eine pecia - diese freilich als pure Re
chengröße verstanden - zählt: da sie 45 Buchstaben pro Zeile, 35 Zeilen pro 
Seite zählt, sind das gerade gut zwei Seiten: vgl. AllIIe/iese Maier. Un calcolo 
di pl'liae. in: dies., Ausgehendes Mittelalter. Bd. 2. (Storia e letteratura, lOS.) 
Rom 1967, 57 r. Hier wird die terminologische Unschärfe der zeitgenössi
schen Quellen deutlich. Pecia hieß eben "Stück" und wurde manchmal auch 
so allgemein gebraucht. Allgemein zur Wortgeschichte Giga Weijers. Termi
nologie des universites au Xlll e siecle. (Lessico intellettuale europeo, W.) 
Rom In7, 249-254: vgl. auch {eopold Gilis.\en. La composition des cahiers, 
le pliage du parchemin et I'imposition, in: Scriptorium 26, 1972, 3-33, bes. 
7-18. Allgemein zu den Arbeitsbedingungen LOllis-Jacqlles Bataillon. Les 
conditions de travail des maitres de I'universite de Paris au XIII" siecle. in: 
Rev. des sciences philosophiques et theol. 67, 1983,417-433. 
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und in seinen Linien eindeutig ausgezogene Bild läßt sich bis hinein 
in Erklärungsmuster für Universitätsgründungsakte verfolgen: Die 
Fürsten und Städte, die sich im späten Mittelalter aufmachten, ein 
studium zu errichten, taten das, so wird dann gesagt, um die Verwal
tung ihres Territoriums zu verbessern, zu sichern, mit qualifiziertem 
Personal zu versehen. Die Untersuchungen, die etwas genauer auf 
die soziale Biographie der Universitätsabgänger eingehen, haben 
aber gezeigt, daß dieser einfache Rückschluß von den Wirkungen 
auf die Intentionen so schlicht nicht möglich ist. 14

) Häufig liegen ge
waltige Zeiträume, ein halbes Jahrhundert und länger, zwischen 
dem Gründungsentschluß und dem angeblich angestrebten Effekt. 
Das Beispiel der Universität Heidelberg sei hier angeführt, die als 
älteste Universitätsgründung auf dem Boden der heutigen Bundesre
publik in dem üblichen zeitraubenden Verfahren 1385/86 einge
richtet worden ist I5

): Erst seit der Mitte des 15. Jahrhunderts wird 
die Präsenz von Universitätsgraduierten in der Territorialverwal
tung der Kurpfalz deutlicher greifbar I6

), wenn natürlich von Beginn 

14) Vgl. ]ürgen Miethke. Die Kirche und die Universitäten im I3.Jahrhun
dert, in: Johannes Fried (Hrsg.), Schulen und Studium im sozialen Wandel 
des hohen und späten Mittelalters. (VuF, 30.) Sigmaringen 1986, 285-320. 
bes. 292 ff. 
") Dazu zuletzt etwa Eike Wo/gast. Die Universität Heidelberg 1386-1986. 
Heidelberg 1986, bes. 1-16; ]ürgen Miethke. Universitätsgründung an der 
Wende zum 15. Jahrhundert. Heidelberg im Zeitalter des Schismas und des 
Konziliarismus, in: Geschichte der Universität Heidelberg. (Studium gene
rale, Wintersemester 1985/86.) Heidelberg 1986, 9-33; den .. Ruprecht 1., 
der Gründer der Universität Heidelberg, in: Eike Wolgast (Hrsg.), Die 
Sechshundert jahrfeier der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Eine Do
kumentation. Heidelberg 1987, 147-156; Gott/ried Seebaß. Heidelberg -
Universitätsgründung im Spannungsfeld des Spätmittelalters, in: Ruperto 
Carola 74, 1986, 15-21. 
16) Dietmar Wil/oweit. Das juristische Studium in Heidelberg und die lizen
tiaten der Juristenfakultät von 1386 bis 1436, in: Wilhe1m Doerr (Hrsg.), 
Semper apertus. 600 Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Bd. I. 
Berlin/Heidelberg/New York/Tokio 1985, 85-135, bes. 120ff. Ähnliches 
hat für (die spätere Gründung) Freiburg i. Br. beobachtet Dieter Mertens. Die 
Anfänge der Universität Freiburg, in: ZGO 131, 1983,289-308, hier 302f.; 
allgemein vor allem Ernst Schuber!. Motive und Probleme deutscher Univer
sitätsgründungen des 15. Jahrhunderts, in: Peter Baumgartl Notker Ham
merstein (Hrsg.), Beiträge zu Problemen deutscher Universitätsgründungen 
der Frühen Neuzeit. (Wolfenbütteler Forschungen, 4.) Nendeln, Liechten
stein 1978, 13-77, bes. 21 f., 54 f. 

t''' 



ll 

an die Universitätsprofessoren auch mit dem fürstlichen Hof in eine 
enge Beziehung getreten sind. I J) 

Wir wollen uns nicht auf eine genauere Erörterung dieser fun
damentalen Frage einer Sozialgeschichte der spätmittelalterlichen 
Universitätsbesucher einlassen. Wir können aber festhalten. daß 
jene einlinige Modellskizze, von der wir eben ausgegangen sind, 
starke Differenzierungen und Korrekturen verlangt. Vielleicht kann 
die Frage nach der Stellung der Universitäten zum gesprochenen 
Wort uns helfen, auf diesem Wege zu einem genaueren Verständnis 
etwas voranzukommen. 

Ganz gewiß konnte ein Universitätsabgänger, wenn er - was 
durchaus vorkommen konnte - nicht unmittelbar nach seiner Imma
trikulation sein Vorhaben plötzlich wieder aufgab, auch dann, wenn 
er nicht die gesamte Zeit eines Studienganges an der Hochschule 
durchlaufen hatte, nicht nur lateinische Texte lesen - das dürfen wir 
sogar vor seiner Immatrikulation als Regelfall voraussetzen -, son
dern er verstand es in der Regel darüber hinaus, Texte auch schrift
lich festzuhalten. 18

) Über den mittelalterlichen Schreibunterricht vor 
dem Aufschwung des Schulwesens im 15. und 16. Jahrhundert wis
sen wir verzweifelt wenigi"), und das Wenige, was wir wissen, zeigt 

17) Für Heidelberg vgl. besonders Peter Moraw, Heidelherg: Universität, Hof 
und Stadt im ausgehenden Mittelalter, in: Bernd Moeller/Hans Patze/Kar! 
Stackmann (Hrsg.), Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mit
telalters und der frühen Neuzeit. (Ahhandlungen der Akademie der Wissen
schaften in Göttingen, Phil.-hist. KI., F. 3, 137.) Göttingen 1983. 524-552. 
IR) Üher den Unterschied von Lese- und Schreihfertigkeit vgl. etwa AI(red 
Wendehorst, .,Monachus scribere nesciens", in: MIÖG 71, 1963,67-75. Im 
Spätmittelalter, unter geänderten Bedingungen, schimmert noch in der 
Differenzierung zwischen Buchschriftfertigkeit und Schreihfähigkeit diese 
alte Unterscheidung durch, wenn etwa Abt Ludolf von Sagan (t 1422) in sei
nem .,Catalogus abbaturn Saganensium" über seine eigene Karriere im Stift 
berichtet: flic a sui ingrcs.lus exordio cancellarie ahhatis et fra trum et literis in 
latino dictandis preerat ( .. .) nescivit tarnen scribere, sed aliis pronunciavit. 
Scripsit aU/ern ( .. .) non pal/ca, quamvis sub illegihili litera, quorum aliqua fra
trihus scrihenda ore proprio dedit ad pelmas (Ed. Gustav Adoll Stenzei. in: 
Scriptores rerum Silesicarum. Bd. I. Breslau 1835, 231 f.). Zu ihm vor allem 
Franz Machilek, Ludoll' von Sagan und seine Stellung in der Auseinanderset
zung um Konziliarismus und Hussitismus. (Wissenschaftliche Materialien 
und Beiträge zur Geschichte und Landeskunde der böhmischen Länder, 8.) 
München 1967. 
19) Für England exemplarisch jetzt Jo Ann floeppner Moran, The Growth of 
English Schooling 1340-1548. Learning. Literacy and Laicization in Pre-Re
formation York Diocese. Princeton, N. J. 1985; für das Reich siehe vor al-
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fließende Konturen. Es scheint jedenfalls festzustehen, daß auch an 
der Universität noch intensiv das Schreiben gelernt und geübt wor
den ist.'o) 

Schreib- und Lesefähigkeit war aber sicherlich jene Qualifika
tion, die man ohne weiteres auch bei jenem weitaus überwiegenden 
Teil der im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ohnedies nicht über
mäßig zahlreichen Studenten voraussetzen durfte, die, aus welchen 
Gründen auch immer, darauf verzichtet hatten oder darauf verzich
ten mußten, einen formellen Abschluß ihres Studiums zu erreichen. 
Bekanntlich war das der weitaus überwiegende Teil der Universi
tätsbesucher: Wo wir die Zahlen etwas genauer kennen, d. h. in den 
deutschen Universitäten des 15. Jahrhunderts"), sprechen sie eine 
recht deutliche Sprache. In der "allgemeinbildenden" Artes-rakul
tät der Universität Erfurt ließen sich im letzten Jahrzehnt des 
14. Jahrhunderts überhaupt nur knapp 10% der Inskribierten 
(9,52'~1I) auf den alleruntersten akademischen Grad, eines IJuccula

rius arlium ein, ein Anteil, der im Laufe des 15. Jahrhunderts freilich 
stetig steigt: 1401-1410 auf 12,16'Yo, 1411-1420 auf 17,69'\", 

1421-1431 auf 18,76'Vo, um dann nach 1441 sich so kräftig zu erhö-

lem Moeller Pat::e/Srackm1ll7l1 (Hrsg.), Studien zum st~jdtischen Bildungs
wesen (wic Anm. 17): für Italien jetzt Palll F. Grendler. Schooling in Renais
sance Italy. Literacy and Learning, I JOO-16()(). (The Johns Hopkim Studies 
in Historieal and Political Seien ce, 107/1.) Baltimore 1<189. 
2(1) !stvGn Hajnal. L'enseignement de l'ecriture aux universites medievales 
(1954). 2e edition revue et augmentee par Lilszl6 Mezey. Rudapest 1959. 
(Freilich hahen sich hisher keine Textc oder Handschriften gefunden, die die 
weitgreifenden Vermutungen Hajnals in wesentlichen Zügen hestätigen 
könnten: jedoch sind die Üherlieferungen von Schul kladden hzw. Wachsta
feln mit Schülerühungen ohnedies äußerst selten.) Zum Schreihunterricht an 
der Universität Rol{ EnJ?elsiflJ? Analphahetentum und Lektüre. Zur Sozialge
schichte des Lesens in Deutschland zwischen feudaler und industrieller Ge
sellschaft. Stuttgart 1973, 12. 
") Da außerhalh Deutschlands Matrikellisten nicht üherliefert sind, ist man 
dort auf Schätzungen angewiesen. Vgl. immerhin für Fngland die ahgewoge
nen Studien von Treror Henr)' Astoll. Oxford'<; Medieval Alumni, in: P & P 
74, 1977, 3-40, sowie ders./Ci. D. DUl1can/T. A. R. Evans. The Medieval 
Alumni 01' the University of Camhridge, in: P & P ~6, 19RO, 9-86. Diese hei
den Arheiten können sich auf die reichen prosopographischen I:-"rgehnissc 
Alji-ed Brothersfon Emdens stützen. Für Frankreich - außer den Studien von 
Jacques Verger (wie Anm. 24) - etwa CharIes Vullie::. lIne eta pe priviligiee 
de ('entree dans la vie: le temps des etudes universitaires a travers I'cxemple 
orleanais des derniers sieeies du moyen age, in: Les entrees dans la vie. Ini
tiatiom et apprentissages. Nancy 19X2, 149-1 X I. 

----------------------_ ...... ----------------~-------------
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hen. daß als Gesamtdurchschnitt für 1392-1521 ein Prozentsatz von 
immerhin knapp 30'0, (29,61 %) errechnet worden ist. ") Der "hö
here" Grad eines magister arlium war eine Position, die für das Stu
dium der sogenannten höheren Fakultäten gleichsam nur eine Art 
von Zwischenprüfung darstellte, die aber für diese Studiengebiete 
im allgemeinen unentbehrlich war; demnach wäre dieser Grad 
heute am ehesten noch mit dem Abitur zu vergleichen. Selbst diese 
für moderne Verhältnisse relativ bescheidene Qualifikation erreich
ten nur noch ein Sechstel bis ein Viertel dieser Bakkalare - im Ge
samtdurchschnitt in Erfurt mit ca. 3,5% sogar noch weit weniger. 2

\) 

Und dementsprechend niedrig sind die Promotionszahlen der höhe
ren Fakultäten. nicht nur in Erfurt. Auch für die südfranzösische 
Universität Avignon sind ähnliche Zahlen errechnet worden. 24

) In 
Heidelberg, einer kleineren Universität mit durchschnittlich ca. 130 
Inskriptionen jährlich 25

), promovierten in den ersten 50 Jahren des 
Bestehens insgesamt 63 Studenten zum Lizentiaten der Rechtswis
senschaften, nur ein Drittel von diesen wiederum zum doc/or iuris 

") Diese Zahlen nach fIorsI RlidolfAbe. Die artistische Fakultät der Univer
sität Erfurt im Spiegel ihrer Bakkalaurei- und Magisterpromotionen der 
Jahre 1392-1521. in: Beitr. z. Gesch. d. Universitiit Frfurt Ll. 1967.33-90. 
hier 56 bzw. 65. Eine tabellarische Aufstellung der absoluten Zahlen von frü
hen artistischen Magisterpromotionen der Universitäten Prag, Wien, Heidel
berg, Köln, Erfurt, Krakau und Leipzig jetzt bei Palll Uihlein, Mittelalterli
ches Studium an der Wiener Artistenfakultät. Kommentar zu den "Acta fa
cultatis artium universitatis Vindobonensis", 1385-1416. <Schriftenreihe des 
Universitätsarchivs, 4.) Wien 1987, 82. 
23) Ahe. Artistische Fakultät (wie Anm. 22), 57 f. (1392-140 I: 0,690/0 der Im
matrikulierten, 1401-1411: 2,84'0J, 1421-1431: 4,09%, usw.) - vgl. auch die 
Graphik ebd. 59. 
") Jacqlles Verger, Les comptes de I'universite d'Avignon (1430-1512), in: 
Jozef Ijsewijn/Jacques Paquet (Eds.), The Universities in the Late Middle 
Ages. (Mediaevalia Lovaniensia, Ser. I, Studia 6.) 2nd print Leuven 1980, 
198-209, bes. die Tabellen 207 f. Vgl. deTS., Sull ruolo sociale delle univer
si ta : La Francia tra medioevo e Rinascimento, in: Quad. stor. 8, 1973, 
313-358, hier 326: Von den Studenten der höheren Fakultäten erreichten 20 
bis 30% das Bakkalariat, 5-10% die Lizenz, 1-2'Yo den Doktorgrad; s. auch 
ders .. Remarques sur I'enseignement des arts dans les universites du Midi a 
la fin du moyen age, in: Ann. du Midi 91, 1979, 355-381. 
25) Zu den Frequenzen der deutschen Universitäten zuletzt gründlich Rainer 
Chrisloph Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher im 14. und 15. Jahrhun
dert. Studien zur Sozialgeschichte des Alten Reiches. (Veröffentlichungen 
des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte, 
123.) Stuttgart 1986, hier zu Heidelberg 73-83 sowie die Auswertung passim . 

• .... -L· __ _ ... "iI""":I~!_ ~ __ ...... ' ........ , ... " _1IIIi .. 1III",lIiIiIii"IiiIiW. 
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(genau gesagt 21, d. h. bestenfalls jedes zweite Jahr einer!).26) Der 
theologische Doktortitel war noch seltener. 27

) 

Aber verlassen wir solche trockenen Zahlen. Diese Daten soll
ten nur exemplarisch verdeutlichen, wie gefährlich es ist, die Wir
kung der mittelalterlichen Universität auf ihre soziale Umwelt quan
titativ zu überschätzen. Die Graduierung war keineswegs das einzig 
denkbare Ziel für die Mehrzahl der Universitätsbesucher. Freilich 
gab es eine berufliche Karriere, für die die Graduierung von Anfang 
an unentbehrlich war. Ohne sich der Graduierung zu unterziehen, 
konnte man an der Universität nicht reussieren. Nur derjenige 
konnte zum Universitätslehrer werden, der die Promotion erfolg
reich hinter sich brachte. Insofern zeigt sich in den Anforderungen, 
denen ein Promovend zu genügen hatte, doch auch ein gut Teil des
sen, was die bestimmenden Kräfte an einer mittelalterlichen Univer
sität bei den Ausbildungszielen eines Studiums für wichtig gehalten 
haben - wir werden darauf zurückkommen müssen. 

Jedenfalls lernten die Universitätsangehörigen während ihrer 
Zeit an den Universitäten ohne Frage, mit überlieferten Texten, ja 
mit Textmassen umzugehen. Die Buchwissenschaften der Scholastik 
haben jeweils ihren Umgang mit Texten von fast selbstverständli
cher Geltung sehr rasch auf das sichere Gleis der Gewöhnung ge
steilt. Alle Fakultäten bildeten spätestens im 13. Jahrhundert den 
wesentlichen Kanon von Büchern aus, die ihrem Unterricht zu
grunde lagen, und das in erstaunlicher Einheitlichkeit über ganz Eu-

26) Liste (mit prosopographischen Daten) bei Wil/oweit. Juristisches Studium 
(wie Anm. 16), 101-114. 
") Die Promotionsliste der Matrikel verzeichnet für die Jahre 1386-1397 
überhaupt nur zwei theologische Promotionen; vgl. Gustav Toepke (Hrsg.), 
Die Matrikel der Universität Heidelberg. Bd. 1. Heidelberg 1884, 1-3 (Marsi
lius von Inghen, prom. 1395/96, und Johannes Holczsadel, prom. ca. 1396). 
Auch die Zahlen der Bakkalar-Liste der theologischen Fakultät, in die spä
tere Graduierungen bis zur Lizenz eingetragen wurden, ergibt ein entspre
chendes Bild: Von 1407 bis 1437 sind 20 Lizenziaten verzeichnet; Toepke. 
Matrikel (wie Anm. 27), Bd. 2, 586-599. Ähnlich ist auch das Zahlen verhält
nis in Leipzig, einer der "großen" deutschen Universitäten (Schwinges. 
Deutsche Universitätsbesucher [wie Anm. 25),105-117, bes. 109ff.); vgl. die 
Promotionslisten in: Georg Erler (Hrsg.), Die Matrikel der Universität Leip
zig. Bd. 2: Die Promotionen von 1409-1559. (Codex Diplomaticus Saxoniae, 
11/17.) Leipzig 1897, passim. (Bei den Theologen wurden etwa von 1428 bis 
1458 nur 28 Kandidaten zur Lizenz zugelassen; vgl. ebd. 3-8.) 

.. 

7tH 
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ropa hin. zR) Von Bologna aus setzten sich das "Corpus Iuris Civilis" 
wie das "Decretum Gratiani" und die Dekretalensammlungen für 
die Juristen als maßgeblich durch, die Theologen stellten neben die 
Bibel die "Historia scholastica" des Petrus Comestor und die Kom
pilation der patristischen Sentenzen, die Petrus Lombardus (eben
falls in Paris kurz nach der Mitte des 12. Jahrhunderts) zusammen
gestellt hatte, und ordneten beide rasch fest in den Unterrichtsplan 
ein. Bei den Medizinern war das Corpus der maßgeblichen Schrif
ten griechischer und arabischer Medizin auch relativ bald abge
schlossen29

), und die Etablierung der AristoteIesschriften als maß
gebliche Grundlage des artes-Unterrichts brauchte ebenfalls nicht 
lange zu warten. Fast gleichzeitig mit ihrem Bekanntwerden setzten 
sich die Texte des philosophus an den europäischen Hochschulen 
durch. Schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ist kein Absolvent 
der artes-Fakultät mehr denkbar, der nicht wichtige Schriften des 
aristotelischen Korpus dort intensiv kennengelernt hätte. 30) 

Dieser Kanon der als autoritativ geltenden Schriften wurde 
nun nicht etwa für sich allein einer ständigen Bemühung um Aneig
nung und Verständnis unterworfen. Auch hier bleibt noch das Mo
dell der schriftlichen Behandlung der Texte maßgebend. Eine erste, 
eine grundlegende Kommentierung wurde entweder, wie bei der 

") Die Untersuchungen des Lehrprogramms der einzelnen Fakultäten sind 
naturgemäß breit gestreut. Zu den englischen Universitäten vgl. zuletzt zu
sammenfassend Wi/liam J. Cour/enay. English Schools and Scholars. Prince
ton, N. J. 19~6, 30--48. Für die deutschen Artes-FakuItäten Sönke Lorenz, 
"Libri ordinarie legendi". Eine Skizze zum Lehrplan der mitteleuropäischen 
Artistenfakultät um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, in: Wolfram 
Hogrebe (Hrsg.), Argumente und Zeugnisse. (Studia philosophica et histo
rica, 5.) Frankfurt am Main/Bern/New York 1985,204-258. Vgl. auch un
ten Anm. 65. 
29) Zu den Texten, die im Medizin-Unterricht eine Rolle spielten, eingehend 
die weitgespannte Einleitung der Herausgeber in: Gerhard Baader/Gundolf 
Keil (Hrsg.), Medizin im mittelalterlichen Abendland. (Wege der Forschung, 
363.) Darmstadt 1982, 1-44 . 
. lO) Zur Aristotelesrezeption im einzelnen vgl. die neueren Zusammenfassun
gen in: Norman Kre/zmann/ An/hony Kenm' /Jan Pinborg (Eds.), Cambridge 
History of Later Medieval Philosophy. Cambridge 1982, hier bes. die Bei
träge von Bernard G. Dod (S. 45-79), Char/es H. Lohr (S. 80-98), James A. 
Weisheipl (S. 531-536), Georg Wieland (S. 657-672) u. Jean Dunbabin (S. 
723-737). Für das 12. Jahrhundert Marie-Therese d'All'erny, Translations 
and Translators, in: Rohert L. Benson/Giles Constable (Eds.), Renaissance 
and Renewal. Oxford 1982,421-462. Vgl. auch unten Anm. 74. 

, ........ "' .... "'''' .. ' .. '.,~ ______ .. l-__ 
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Glossa ordinaria zur Bibel·lI ) oder zu den Rechtssammlungen 12
), in 

eigenen Kommentarkompilationen des späten 12. oder frühen 
13. Jahrhunderts zusammengetragen, oder - so geschah es bei den 
wichtigsten Schriften des aristotelischen Corpus ebenfalls noch im 
13. Jahrhundert - bestimmte bereits vorliegende Kommentare setz
ten sich als maßgeblich durch: Hier haben bekanntlich die Kom
mentare des arabischen Gelehrten Ibn Rushd (t 1192), von den La
teinern Averroes genannt, schon seit ca. 1240 (also nur etwa 50 
Jahre nach seinem Tode) im Abendland derart kanonische Geltung 
erlangt, daß dieser Autor bald als "der" Kommentator "des" Philo
sophen, also gleichsam als Standardkommentar zu Aristoteles be
nannt wurde und bis ins 16. Jahrhundert hinein als solcher auch 
ständig gebraucht worden ist. ll ) 

lJ) Zusammenfassend Berd Smalley. The Study of the Bible in the Middle 
Ages. 3. Aufl. Oxford 1983,46-52 (cL p. Xsq.); vgl. auch dies .. Les commen
taires bibliques de I'epoque romane: glose ordinaire et gloses perimees, in: 
Cah. de Civilisation Med. 4, 1961, 15-22, jetzt auch in: dies., Studies in Me
dieval Thought and Learning. From Abelard to WycliL (History Series, 6.) 
London 1981, 17-25; sowie dies .. Gilbertus Universalis, Bishop of London 
( 1128-1134) and the Problem of the glassa ordinaria. in: Rech. de theologie 
anc. et med. 7, 1935,235-262, u. 8, 1936,24-60. Vgl. auch die gesammelten 
Studien von Beryl Smalley. The Gospels in the Schools c. IIOO-c. 1280. (His
tory Series, 4 L) London 1985. Jacques Verger. L'exegese de I'universite, in: 
Pierre Riche/Guy Lobrichon (Eds.), Le Moyen Age et la Bible. (Bible de 
tous les temps, 4.) Paris 1984, 199-232. Paläographisch von der Herstellung 
glossierter Manuskripte her faßt die Frage neu an Christapher de Hamei. 
Glossed Books of the Bible and the Origins of the Paris Book Trade. Wood
bridge 1984 . 
.12) Zusammenfassend Peter Weimar in: Lexikon des Mittelalters. Bd. L 
München/Zürich 1980, Sp. 802f. (s.v. Apparatus glossarum), und Rudolj 
Wiegand in: ebd. Bd. IV. München/Zürich 1988, Sp. 1503-1508 (s. vv. 
Glossa ordinaria. Glossatoren, Glossen). Zum Zusammenhang der Glossen
apparate der Juristen mit dem gesprochenen Wort anschaulich Man/io Bel
loma. Saggio sull'universita nel'eta dei diritto comune. Neapel 1979, 64-75, 
bes. 73 L 
") Etwa Fernand von Steenberghen. La philosophie au Xlll c siecle. (Philoso
phes medievaux, 9.) Louvain/Paris 1966, hier 42 ff., 93 f. (dt.: Die Philoso
phie im 13. Jahrhundert. München/Paderborn/Wien 1977, hier 47 ff., 
110 ff.). Erschöpfende bibliographische Übersicht zu Averroes selbst (nicht 
zum Averroismus des lateinischen Mittelalters) jetzt bei Phi/ipp W Rosen
baum. Averroes: A Catalogue of Editions and Scholarly Writings from 1821 
Onwards, in: Bull. de Philosophie med. 30, 1988, 153-22 L 

p 
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11. 

All das. was wir eben in Betracht zogen, betrifft schriftliche 
Textmassen von erheblichem Umfang. Wo bleibt das gesprochene 
Wort? Selbstverständlich wurde auch an der mittelalterlichen Uni
versität gesprochen, viel und oft gesprochen. Der Gebrauch der 
mündlichen Rede freilich unterscheidet sich in weiten Bereichen 
nicht von dem in anderen Redesituationen, die wir außerhalb der 
Universität antreffen. Auch an der Universität wurde häufig gepre
digt, doch die Universitätspredigt bildet zwar eine eigene Unter
gruppe der mittelalterlichen Predigten, soweit das die überlieferten 
Sermones zeigen, doch unterscheidet sie sich nur in sehr spezifi
schen Details von einer allgemeinen Predigt. 34

) Ähnlich steht es bei 
jenen Reden, die im späteren Mittelalter anläßlich feierlicher Uni
versiUHsversammlungen, bei den Promotionen etwaJ5

) oder bei be-

") Hier seien nur einige Studien zum 13.Jahrhundert genannt: Marie-Made
leine Dm'),. Les sermons universitaires parisiens de 1230-1231. Contribution 
a l'histoire de la predication medievale. (Etudes de philosophie medievale, 
15.) Paris 1931: Richard H. Rouse/ Mar}' A. Rouse. Preachers, Florilegia and 
Sermons. Studies on the "Manipulus florum" of Thomas of Ireland. (Studies 
and Texts, 47.) Toronto 1979, bes. 65 ff.: David Deanesley d·Avray. The 
Preaching of the Friars. Sermons Diffused from Paris before 1300. Oxford 
1985, bes. 163 ff. Zum Quellenwert vgl. etwa Louis-Jacques Bataillon. Les cri
ses de l'Universite de Paris d'apres les sermons universitaires, in: Albert 
Zimmermann (Hrsg.), Oie Auseinandersetzungen an der Pariser Universität 
im XIII. Jahrhundert. (Miscellanea mediaevalia, 10.) Berlin/New York 
1976, 155-169. Für das 14./15.Jahrhundert (und insbesondere für die deut
schen Universitäten) hat interessantes Material präsentiert und ausgewertet 
Heinrich Rüthing. Universität und Gesellschaft im Spätmittelalter (Vortrag 
auf dem Historikertag in Regensburg 1972): leider ist der Vortrag nie veröf
fentlicht worden: vgl. das Resümee in: Bericht über die 29. Versammlung 
deutscher Historiker. (GWU, Beih. 29.) Stuttgart 1973,55-57. Das Thema ist 
zweifellos noch weiterer Anstrengungen wert. Hier geht es aber nicht um die 
Aussagekraft dieser Quellengattung allgemein, sondern um ihren Wert für 
die Beantwortung der im Titel gestellten Frage. 
J\) Etwa Gerard Fransen/Domenico Mailei. Harangues universitaires du 
X IV e siecle, in: Studi Senesi 83, 1971, 7-22. Beispiele aus Montpellier im 
Volltext z. B. in: Nova Alamanniae. Urkunden, Briefe und andere Quellen 
besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts. Hrsg. v. Edmund 
Ernst Stengel unter Mitwirkung v. Klaus Schä.fer. Bd. 2/2. Hannover 1976, 
953-965, Nr. 1661-1665. Vgl. auch die reichen Textauszüge für Bologna in: 
Celestino Piana. Nuove ricerche su le Universita di Bologna e di Parma. 
(Spicilegium Bonaventurianum, 2.) Quaracchi/Florenz 1966, 8-82. 

!I ! ! 
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sonders feierlichem Besuch eines Potentaten]"), gehalten wurden. 
Solche Texte, wenn sie uns überliefert sind, zeigen jenseits ihrer si
tuationsbezogenen Thematik kaum Eigenheiten, die uns hoffen las
sen könnten, hier spezifische Züge des gesprochenen Wortes an den 
mittelalterlichen Universitäten zu erfassen. Der mündlich gehaltene 
Unterricht dagegen verdient unsere Aufmerksamkeit. Hier waren 
Magister und Studenten sozusagen täglich bei ihrer eigenen Sache. 
Uns bleibt zu prüfen, wieweit sich hier besondere Züge zu erkennen 

geben. 
Grundlage des Unterrichts der scholastischen Universität sind, 

so sagten wir, autoritative, schriftlich niedergelegte Texte oder Text
corpora, die zunächst in Form von Vorlesungen]') den Studenten 

J') Vgl. nur z. B. den Bericht über den festlichen Empfang des gerade mündig 
gewordenen Herzogs Albrecht V. durch die Universität Wien 1411, in: Paul 
Uihlein (Hrsg.J, Acta facultatis artium universitatis Vindobonensis. 
13X<;-1416. (Publikationen des I nstituts für österreichische Geschichtsfor
schung, Rh. 6, 2/1.) Wien 196X, 36()f. mit Anm. 34: oder etwa auch: Eduard 
Winkelmann (Hrsg.), Urkundenbuch der Universität Heidelberg. Bd. 2: Re
gesten. Heidelberg 1886,37 Nr. 327,40 Nr. 350 usw. Noch zur Zeit des Hu
manismus konnte eine Rede vor der Universität (teils sogar in Abwesenheit 
des Fürsten) zum Herrscherlob dienen: vgl. etwa lan-Dirk Müller. Der sieg
reiche Fürst im Entwurf der Gelehrten. Zu den Anfängen eines höfischen 
Humanismus in Heidelberg. in: August Buck (Hrsg.), Höfischer Humanis
mus. (Mitteilung der Kommission für Humanismusforschung, 14.) Wein
heim 1989, 17-50, bes. 31 ff. 
J7) Zur leuio als Unterrichtsform vgl. anschaulich AI/i!nso Maierzi. Tecniche 
di insegnamento, in: Le scuole degli Ordini Mendicanti (sccoli X III-X IV). 
(Convegni dei Centro di Studi sulla Spiritualitü medievale, 17.) Todi 1978, 
305-352, hier 329 ff. Für Paris hat die Nachrichten sorgfältig zusammenge
stellt Bernd Michael, Johannes Buridan. Studien zu seinem Leben, seinen 
Werken und zur Rezeption seiner Theorien im Europa des spiiten Mittelal
ters. Bd. 1-2. Berlin 1985, hier Bd. 1,240-245. - Vgl. auch Palemon Glorieux, 
L'enseignement au moyen äge. Techniques et methodes en usage a la Faculte 
de Theologie de Paris, au XIW siecle, in: Arch. d'hist. doctrinale et litteraire 
du moyen äge 43, 196R, 65-IX6, bes. 115ff. Zur Wortgeschichte das reiche 
Material bei Weijers, Terminologie (wie Anm. 13 J, hier 299-302, vor allem 
324-329. - Den Übergang vom lauten (Vor-sich-hin-JLesen der Antike und 
des Frühmittelalters zur stillen Lektüre des Spiitmittelalters und der Neuzeit 
behandelt zusammenfassend Paul Saenger, Silent Reading. Its Impact on 
Late Medieval Script and Society, in: Viator 13, 19R2, 367-414: vgl. lasef 
Balogh. ,Voces paginarum'. Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens und 
Schreibens, in: Philol 82, 1927,84-109,202-240 (auch selbständig: Leipzig 
1927); He/ga Ha;du, Lesen LInd Schreiben im Spätmittelalter. Pecs 1931, bes. 
47 ff.: Man/red Günfer Scho/z. Hören und Lesen. Studien zur primären Re
zeption der Literatur im 12. und 13. Jahrhundert. Wiesbaden 1980. 

.. 
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vorgestellt werden mußten, da keineswegs alle Studenten über die 
teuren und unhandlichen Bücher verfügten.J~) Im einzelnen geben 
uns die Statutenbücher der Fakultäten einigen, wenn auch recht 
wortkargen Aufschluß darüber, wie das geschah: Noch am spre
chendsten sind da Bestimmungen der Juristen"), wo es einmal aus-

J8) Wenn den Studenten durch die Statuten das Mitbringen von Textbüchern 
in die Vorlesung vorgeschrieben wird, so ist das eher eine Bestätigung als ein 
Beleg gegen die hier vorgetragene Auffassung. Vgl. etwa die 1259 erlassenen 
Statuten für die dominikanischen Hörer (CUP [wie Anm. 9], Vol. I, 3X5f. 
Nr. 335): [tem quodjYatre.1 portent ad scolas libms qui leguntl/r in scola si ha
bent < .'> et non alios: auch in den 1366 von zwei Kardinälen erlassenen 
Statuten für Paris (CUP [wie Anm. 9], Vol. 3, 143-150 Nr. 1322) wird aus
drücklich (S. 143 f.) festgelegt, daß je zwei Studenten eine Bibel bzw. ein Sen
tenzenbuch in die Vorlesung mitbringen oder hinschaffen lassen müßten. 
Ähnlich in den Statuten des Kardinals Guilleaume d'Estouteville von 1452 
(CUP [wie Anm. 9], Vol. 4, 713-734 Nr. 2690, hier 716). Ähnliche Regelun
gen begegnen an anderen Universitäten (vgl. Ha.Hings Rashdall. The Univer
sities of Europe in (he Middle Ages. Fd. by Frederick Maurice Powicke and 
Alfred Brotherstone Emden. Vol. I. Oxford 1936, NO Oxford 1987,423 mit 
Anm. 1-2), ohne daß eine durchgängige Befolgung gesichert wäre. Noch im 
14. Jahrhundert macht die juristische Fakultät in Paris den Bakkalaren zur 
pnicht, die Bücher, über die sie Vorlesungen halten ('), auch in Besitz zu ha
ben (CUP [wie Anm. 9], Vol. 3, 643 f. Nr. 1698 § 24): bezeichnend die Erörte
rung des Pierre Dubois, in: "Oe recuperatione terre sancte" (von 13(9), 
XLVII175. Ed. Charles- Victor Langlois. Paris I X91, 62 f. (= Pierre Dubois, Oe 
recuperatione terre sancte, XLVIII75. Ed. Angelo Diotti. Florenz 1977, 163), 
wo nur die Wünschbarkeit eines Büchergebrauchs w~ihrend der Vorlesungen 
unterstrichen wird, keinöwegs eine bindende Vorschrift erfolgt. obwohl Du
bois doch ein Patentrezept zur Verbesserung der Weltzustände vorlegt. -
Auch bildliche Darstellungen bestätigen diese Einschätzung. In der wohl be
kanntesten Abbildung einer juristischen Vorlesung. der jetzt in Berlin aufbe
wahrten Miniatur des Laurentius de Voltolina zu Magister Henricus de Ale
mannia in Bologna aus dem beginnenden 15. Jahrhundert (abgebildet auch 
als Frontispiz bei Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher [wie Anm. 25]; 
vgl. dazu ebd. 352-355) blättern nur die Hörer auf den vorderen Bänken in 
ihren Büchern. hinten fehlen Textexemplare. 
J") Zusammenfassend Helmut Coing, Oie juristische Fakultät und ihr Lehr
programm, in: ders. (Hrsg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neue
ren europäischen Privatrechtsgeschichte. Bd. I. München 1973, 39-128, zur 
,lectio' 71-75: vgl. auch Peter Weimar. Die legistische Literatur der Glossato
renzeit, und Norbert Horn, Die legistische Literatur der Kommentatorenzeit. 
beide in: ebd. 129-260 bzw. 261-364, hier 168ff. bzw. 321 ff.: vgl. auch Bel
lomo, Saggio (wie Anm. J I), 193 ff. Noch nicht gesehen habe ich Jean Bar
bey, Organisation generale d'etudes et methodes d'enseignement du droit au 
moyen äge, in: Ann. d'hist. des facultes du droit et de la science juridique 2, 
1985, 13-20. 
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drücklieh heißt, die Dozenten sollten aus der Gesetzessammlung 
fexfum cum glossa ... cum suis addifionibus de verbo ad verbum infel

ligibilifer ef utilifer scholaribus legere. also "den Wortlaut des Geset
zes zusammen mit dem Kommentar der Glossa in ihrer ergänzten 
Fassung Wort für Wort verständlich und den Studenten zum Nut
zen laut vorlesen", so wiederum eine Heidelberger Bestimmung 
vom Ende des 14. Jahrhunderts. Dem Vorleser legt dieselbe Satzung 
dann, bevor er zu einer eigenen Erläuterung der wissenschaftlichen 
Probleme des Falles gelangen konnte, auch noch zusätzliche weitere 
bekannte Kommentarwerke des 13. und 14. Jahrhunderts zur münd
lichen Verlesung (recifare) auf, etwa den Apparat Innozenz' IV. oder 
den des Johannes Andreae oder Guido de Baysio für die Dekreta
len. 4

") Ist es ein Wunder, daß die Statuten der Juristenuniversität 
von Perugia die Dozenten energisch dazu verpflichten mußten, eine 
gleichartige Vorschrift auch dann zu befolgen, wenn die Studenten 
gegen solche Litanei autoritativen Vorlesungsstoffes etwa protestie
ren sollten?4I) 

Das Verfahren bei der Vorlesung, das uns in den statuarischen 
Vorschriften der Juristen hier so anschaulich entgegentritt, ist frei
lich keineswegs etwa eine späte Verfallserscheinung. Es begegnet 
uns in grundsätzlich gleicher Form bereits fast zwei Jahrhunderte 
zuvor am Beginn der Universitätsentstehung in der "Historia cala
mitatum" aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in ausgeprägter 
Form; dort42

) berichtet Abaelard, er habe angesichts der langweili-

4(') Statuten der juristischen Fakultät, zuletzt in: Jürgen Mielh/,e (Hrsg.), Die 
Rektorbücher der Universität Heidelberg. Bd. I: 1386-1410 (zugleich das er
ste Amtsbuch der Juristischen Fakultät). Bearb. v. Heiner Lutzmann u. Her
mann Weisert. Heidelberg 1986, 52-55 Nr. 18, Zit. 53 Zl. 6 f.; vgl. auch ebd. 
Zl. 8 f. bzw. 25 f. 
4') Statuten der Universität Perugia von 1457, lib. 1I rubr. 9, in: G. Pandelelli 
(Ed.), Documenti inediti per servire alla storia delle universita italiane. Con
tributo alla storia dello studio di Perugia nei secoli XIV e XV. Bologna 1872, 
47-134, hier zit. n. Coing. Juristische Fakultät (wie Anm. 39), 73; vgl. auch 
Giuseppe Ermini. Storia della Universita di Perugia. (Storia delle universita 
italiane, 1.) 2., erw. Aun. Florenz 1971, 450. Die Rigidität erklärt sich wohl 
nicht zuletzt aus dem ängstlichen Auftrag schon der Statuten von 1366 an 
die Dozenten, consueludillem el stilum el morem sludii BOlloniensis el cuius
fibel alterius sludii generalis zu befolgen; ebd. 107. 
42) Pelrus Abaelardus. Historia calamitatum. Ed. Jacques Monfrin. Paris 
1968,681'., Zit. 69 Zl. 217-221. Ich halte diesen Text weiterhin (etwa mit Pe
ler Dronke. in: Women Writers of the Middle Ages. A Critical Study of 
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gen Erörterungen des Anse1m von Laon mit seinen ständigen Ver
gleichen verschiedener Vätersentenzen seine Mitstudenten gefragt, 
was für einen litferafus. einen Schriftkundigen, zum Verständnis ei
nes Textes außer dem Text selbst und einem Glossenapparat wohl 
noch nötig sein könne, und er habe die Probe aufs Exempel da
durch abgelegt, daß er über Hesekiel, gestützt auf den Bibeltext und 
einen zuvor festgelegten Kommentar eine Reihe von lecfiones. Vor
lesungen, gehalten habe, die sich, dem Bericht nach zu urteilen, 
höchst erfolgreich anließen: "Zur zweiten und dritten Vorlesung ka
men die, welche an der ersten nicht teilgenommen hatten, geradezu 
um die Wette gelaufen und waren dann besonders eifrig darum be
müht, sich die Glossen abzuschreiben, mit denen ich am ersten Tage 
angefangen hatte." 

Lassen wir Abaelard mit seiner Hesekiel-Vorlesung allein: Die 
"Historia calamitatum" berichtet zwar, daß Abaelard sich auch spä
ter in Paris noch mit einer Fortsetzung seiner in Laon so erfolgrei
chen Auslegung des schwierigen Textes beschäftigt habe43 ), doch ist 
es bisher nicht möglich gewesen, sie irgendwo in einer Handschrift 
zu identifizieren!44) Das Verfahren, das noch in der kritischen Ab-

Texts. Cambridge 1984, 117-143, 302-306) in wesentlichen Stücken für 
authentisch und kann mich den zuletzt nochmals von Huhert Si/vestre. Die 
Liebesgeschichte zwischen Abelard und Heloise: Der Anteil des Romans 
(frz. 1985: vgl. die Ergänzungen des Autors in: Bull. de theologie anc. et 
med. 14, 1987, 303-307), jetzt in: Fälschungen im Mittelalter. Bd.5. (Schrif
ten der MG H, 33/5.) Hannover 1988, 121-165, nachdrücklich vorgetragenen 
Argumenten für die Fälschungsthese nicht anschließen. Insbesondere sind 
die Erörterungen Silvestres über die Entwicklung des Eherechts, die seine 
Auffassung vornehmlich stützen sollen, m. E. so nicht haltbar. Auch die Ar
gumente von Dehorah Fraioli. The Importance of Satire in Jerome's "Adver
sus lovinianum" as an Argument against the Authenticity 01' the "Historia 
calamitatum", in: ebd. 167-200, können nicht überzeugen, da sie allein aus 
dem literarischen Genus abgeleitet werden. 
") Petrus Ahaelardus. Historia calamitatum (wie Anm. 42), 70 ZI. 241-247. 
44) Vgl. schon Damian van den Eynde, Les ecrits perdus d'Abelard, in: Anto
nianum 37, 1962,467-480, hier 467f. Freilich begegnen keine Verweise auf 
diesen Kommentar in anderen Schriften Abaelards: daraus sollte man aber 
nicht (wie Si/ves/re, Liebesgeschichte [wie Anm. 42), 145, das tut) ein Argu
ment gegen die Authentizität der "Historia calamitatum" gewinnen wollen! 
Vgl. jetzt auch Julia Barrow/Charles Burne/t/David Luscomhe, AChecklist 
01' the Manuscripts Containing the Writings of Peter Abelard and Heloise 
and Other Works Closely Associated with Abelard and His School, in: Rev. 
d'Hisl. des Textes 14/15, 1984/85 (1986),183-302, hier 257f. Nr. 318. 
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setzung von der Lehrpraxis frühscholastischn 111<',,1"1'1\' 111\'1 \11<' 
selbstverständlich vorausgesetzt ist, ist klar gCI1I1,r.: 1'<'11 '" .1\')) I )I\, 
lectio macht den Text bekannt, stützt sich aur l'llh'lI ,lI, ))r.llll,\'hl" 11 
eingeschätzten Kommentar und schreitet danl1 /11 <'1)'<'11\'11 I I \ 'li<' 
rungen, deren Inhalt in Form einer mehr oder IllIl11kl dl< "1\'11 )'1<" 
sierenden Kommentierung am Rande des TexlL', k'I)'l'Ir.r!I"11 \\\'1 
den kann, aber offenbar nicht notwendig festgehall"11 \\ <'I .1"11 1I11i11. 

Gewiß war es und blieb es wichtig, wer da IIIS;II/II< I1 111 "<'li 
"Pflichtteilen" der vernehmlichen Verlesung dL's Inl", 1111.1 "l'l 
Glossen seine eigenen Erörterungen hinzuzuselll'l1 h,III,' \h,Il'l.lrd 
zeigt sich an dieser Stelle, aber wahrhaftig nichl hl<'1 ,Ilkill \ I, l'l 
sichtlich stolz auf die Entfaltung seines inKcllil/ll/, <Li, <'I d<'11i ,,<kl1 
Trott der schulischen Gewohnheit (usus) scharl /"q:\'llIr!'<'ISI<'111. 
Aber wenn selbstverständlich auch im MittelaltL'l I1I<hl 1<',kl/\'11 hl'j 
einer Vorlesung ein Abaelard den Hörern gegel1Ühl'1ILII. ",lh,1 111 
der Vorlesung, jener Unterrichtsform, die noch :Im l'II/"'I<'11 .1111 üher
lieferten Text und am ebenfalls noch vorgegehel1l'l1 I 1.1 tI Ii 1"l1e1len 
Kommentar haften blieb, war die im letzten Schritt I11Ulllllrdl gl'ge
bene und nicht immer zur Redaktion eines eigl'llL'l1 K '))11 111 l'n l;tp, 
gerinnende Erläuterung des Lehrers offenbar ein UI1 \ l'l Illhlharer 
Bestandteil des Gesamtvorhabens, Schon hier ist l'il1l' 'I:lr"", un
tilgbare Eigenbedeutung des gesprochenen Worts IU k"l1slalinen, 
das sich keineswegs ohne Rest in den Dienst des schriltlrdll'l1 Kom
mentars stellt. Es war zwar nicht ausgeschlossen, da\.\ s"llhl' Kom
mentierung sich als eine weitere Glossenschicht an dCII R;\IIdl'fn 
und zwischen den Zeilen einer Handschrift des TnlL', Illl'dl'lschla
gen mochte4b

), auf der anderen Seite war das aher dUldl')l!.s nicht 
das eigentliche Ziel der Lehrveranstaltung,4-) 

45) VgL etwa Pelrus Abealllrdus, Historia calamitalUm (wie ;\ 1111\ '~.' I, (,4 1:1. 
45 u, 73 ZI. 353, 
46) Bisweilen läßt sich das sogar zeigen: vgl. Giuseppa N/m/o\/ (""<\1, ,Il'l'tll
rae' di scuola meridionale nei secoli XIII-XIV, 11 mallllSL'rrtt\l \ ,1I1\aI1O, 
Arch, S, Pietro A, 32, (Universita di Catania, Studi e riccrdlL' ,ki "()lI,,,\nl1i 
Catanesi", 6,) Catania 1984, bes, 67ff. Eine Aristotck,-II" \\111 dn dlT 
Schreiber selbst mitteilt, daß er sie beim Zuhören glossiert hai, ,,1 ~f" 1.011-

don, British Library, Royal 12 G 11, foL IV (zi!. in: Arish)ll'k, I ,llJlllh I\d, I. 
Codices descripsit Georgius Lacombe, London 1939, 3X7, N, \\ 7) '1 11 ,'111 /i
brum scripsil Henricus de Renham el audivil in sc/IIJ!i.,' 0\/1/1/" ,'I """,,,.1<11'/1 1'1 

g/ossavil audielldo, Aber die Seltenheit solcher Belege spllcht '\ll'd l'IIJ111 tür 
sich, 
") Ein fragmentarisch erhaltener Kommentar zu del1 "Ml'll'l)).I" dl" ,\risl"
teles aus dem letzten Drittel des 13, Jahrhunderts enlh;i!t ,lIl' AlIll1l'l kllllg dL" 
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Daß an diesem nichtschriftlichen Charakter der Vorlesung 
auch in einer Spätzeit noch energisch festgehalten werden sollte, das 
beweisen die Universitäts- und Fakultätsstatuten oft und immer wie
der, wenn sie unermüdlich gegen den Mißbrauch der Vorlesung zu 
einem bloßen Gruppendiktat, gegen die lee/io ad penllam. die Vorle
sung zum Mitschreiben, Front machen. Streng wird, um die Termi
nologie eines Beschlusses der Pariser Artisten- Fakultät von 1355 
aufzugreifen, die tractim vorgetragen, das langsame Mitziehen der 
Feder über das Pergament oder Papier erlaubende Vorlesung verbo
ten und ein raptim gesprochener Vortrag vorgeschrieben, der rasch 
voranschreitet und dem Ohr nur als ganzer nachvollziehbar 
bleibt.4K

) 

Das Verfahren des Gruppendiktats zur Vervielfältigung von 
Texten aber war so einleuchtend, daß ein bloßes Verbot es nicht be
seitigen konnte. 4

") Darum wurde neben der Vorlesung in der soge
nannten pronullciatio schließlich eine eigene Veranstaltung geschaf-

Verfassers, er hahe diesenText nur geschriehen, da er ihn in Paris wegen ei
ner Vorlesungsruhe (oder eines Streiks der Magister'!) nicht mündlich habe 
vortragen lIegere) können; vgl. Anwine Dondainu Luuis-Jacques Balilillon. 
Le commentaire de saint Thomas sur les Meteores, in: Arch. fratrum Praedi
catorum 36, 1966,81-152, hier 150: Docwribus Parisien~is studii I'acantibus 
o('casione regalium lempore Philippi jilii piissime [lies: -i?! venerahilissime me
morie Ludovici illuslrissimi regis Francorum. qui decessil apud Tunern. mihi 
jas non eral vobis legere lex/um metheororum. Ideirco me rogaslis, ul quod 
verbo non licehal, sallim conscriptione supplerem, quod quia diu cum ledio rt}

ganliwn veslrorum assalilUs sum, I'es/ris amodo postulalionibus coaClus sum 
obedire( . .. ). Hier ist über die Bedeutung der regalia, die schon die Herausge
ber beunruhigte (vgl. ebd. 122), nicht zu entscheiden; ich würde freilich eher 
an eine Pause der Trauer denken (auch wegen des Gebrauchs der Vokahel 
jas) als an eine durch Streik verweigerte Zwangssteuer und also etwa </une
ralium> ergänzen. 
4") CUP (wie Anm. 9), Vol. 3, 39f. Nr. 1229. 
") Ohnedies wissen wir über die Wirksamkeit nichts Genaues. Allein die 
ständige Wiederholung freilich stimmt skeptisch: 1362 wird den Sententia
ren untersagt, außer allenfalls kleinen Gedächtnisstützen geschriebene Texte 
mit auf das Katheder zu nehmen (CUP [wie Anm. 9), Vol. 3, 144, Nr. 1322); 
ein Verbot, in den Vorlesungen zu diktieren, erscheint auch noch in den Re
formstatuten des Guilleaume d'Eslouleville von 1452 (CUP [wie Anm. 9), 
Val. 4, Nr. 2890, S. 720 bei Anm. 30). Michael, Johannes Buridan (wie Anm. 
37), Bd. 2, 60S mit Anm. 26, weist darauf hin, daß schon kurz nach dem Ver
bot von 1355 Albertus ("Parvus") von Sachsen seine Logikvorlesung (nach 
Petrus Hispanus) gemäß der Auskunft eines Stuttgarter Ms. seinen Studen
ten in die Feder diktiert hat: No/a. Magisler Alherlus Parvsiensis anno domini 
1360 novem traclalus dedi/ ad pennam Parisius. Das könnte freilich auch mei-

111 I 
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fen und dem Universitätsprogramm eingegliedert, jedenfalls in den 
mitteleuropäischen Neugründungen des 15. Jahrhunderts. Denn 
dies erlaubte es, diese Form der Buchherstellung wenigstens zu kon
trollieren und durch Statuten gegen allzu starken Mißbrauch abzusi
chern, so daß wir sie als erfolgreiche Erfindung zur Erleichterung 
von Buchherstellung und Textverbreitung ansehen dürfen. 51l

) Buch
stäblich Hunderte von Manuskripten legen von dieser rationellen 
Technik einer handschriftlichen Vervielfältigung noch heute Zeug
nis ab, ohne daß die Vorlesung zur Textfabrikation entarten 
mußte. 51

) 

nen, daß Albert das gesondert und nicht in einer leetio tat - wie 1419 in 
Wien Johannes von Gmunden offenbar seine astronomischen Tafeln von ei
nem anderen Magister den Studenten diktieren läßt und sie ihnen selber er
klärt (vgl. unten Anm. 50). Üblich scheinen jedenfalls später Mischformen 
geworden zu sein: Noch Martin Luther hat seine exegetischen Vorlesungen 
in Wittenberg nach Ausweis der erhaltenen Nachschriften teils (für den grö
ßeren Teil der Scholien) raptim. teils (für die Glossen und einige Scholien) 
tractim gehalten: vgl. Reinhard Schwar::.. Luther. (Die Kirche in ihrer Ge
schichte, Bd. 3, Lfg. I.) Göttingen 1986, 26. 
\(» Dazu bereits Christ. ,Petia' (wie Anm. 12), 36-39: reiches Material auch 
bei Michael. Johannes Buridan (wie Anm. 37), Bd. I, 263-267. Einzelne 
Handschriften, die sich als Ergebnis einer pronunciatio bekennen, lassen sich 
in jedem Band der "Manuscrits datees" zahlreich finden. Selten freilich sind 
Manuskripte aus einer konkreten Veranstaltung: Bernd Michael machte (das 
ist der deutlichste mir bekannte Beleg) auf drei Exemplare von Buridans 
Quaestionen-Kommentar zur Nikomachischen Ethik aufmerksam, die alle 
in Prag am 21. Sept. 1382 beendet wurden: Mss. Basel, Universitätsbiblio
thek F V 3: Leipzig, Universitätsbibliothek 1447: Melk, Stiftsbibliothek 542: 
ebd. 842 f.: vgl. auch künftig ders., Publikum und Leser von Buridans moral
philosophischen Schriften im späteren Mittelalter, in: Jürgen Miethke 
(Hrsg.), Das Publikum politischer Theorie im späteren Mittelalter. München 
1991. - Nicht nur die bekannten Standardtexte kamen in den Genuß dieser 
Publikationsform: 1419 und 1422 kommt der Magister Johannes von Gmun
den bei der Wiener Artistenfakultät erfolgreich um eine licentia pronunciandi 
für von ihm selbst verfaßte tahule in astronomia ein (1419: Et dahatur licentia 
pronunciandi per unum magistrllm ita tamen. quod ipse post per se declaret et 
corrigeret incorrecta), 1423 will er vortragen lassen aliqua per eum col/ecta et 
nondum completa, que successive complere proponit, ut possint interim succes
sive pronunciari, et quod dec/aracio eorundem in camera sua sihi pro regencia 
computetllr (Wien, Univ.-Archiv, "Acta facultatis artium", t.I1 [1416-1447], 
ff. 30', 55',64', hier zitiert nach Palll Uihlein, Johannes von Gmunden, seine 
Tätigkeit an der Wiener Universität, in: SB Wien, Ph.-Hist. Kl. 497, Wien 
1988, 11-64, hier 32, 41, 58. Auf die allgemeine Bedeutung geht ein Jiirgen 
Miethke, Die Konzilien als Forum der öffentlichen Meinung im 15. Jahrhun
dert, in: DA 37, 1981, 736-773, hier 758 Ir. In der Spätzeit des Basler 
Konzils (1443) wurde auch eine "Ars memorativa" im französischen Quar-

-
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Natürlich gah es aher auch früher schon den Versuch, in mehr 
oder weniger enger Zusammenarheit mit dem Dozenten Nachschrif
ten der Vorlesungen herzustellen. Seit dem Schulbetrieb des frühen 
12. Jahrhunderts kennen wir solche reportationes mündlicher Lehr
vorträge, eine Technik, die sich keineswegs auf eine einzige Fakultät 
beschränkte.52

) Die Vorlesungen Hugos von St. Viktor zur systemati
schen Theologie sind uns etwa in solcher Mitschrift erhalten. 5

') 

Auch die Reportationen der Vorlesungen des hedeutenden Bologne
ser Juristen Odofredus über das Corpus luris Civilis, das römische 
Recht, sind ein sprechender Beleg. Hier finden sich auch noch die 
italienischen Wendungen und individuellen Reminiszenzen in den 
Text aufgenommen, mit denen der Dozent sich an die "signori", 
seine Herren Studenten wendet. 54) 

tier durch pronunciario vervielfältigt: /ncipl ars memorari\'ll cara rara levis 
hrevis el suhtifis. pronunciala < ,> lecla er dec/arala realiler cum ellectu. op
time compilata ac .finira ( ... ) anno domini 1443 in palach) depuracionis Pari
siensis apudfrarres Augllsrinenses per quendam doclorem; Ms. Wien, Österr. 
Nationalbibliothek, cvp 4096 - dieses Ms. wurde selbst erst 1478 in Mondsee 
abgeschrieben: vgl. dazu jetzt Franz Unrerkirchner. Die datierten Hand
schriften der Österreichischen Nationalbibliothek. (Katalog der datierten 
Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich, 3/1.) Wien 1974, 112,-, 
1'01. 240', hier zit. n. He/ga Hajt/II. Das mnemotechnische Schrifttum des Mit
telalters. Leipzig 1936, ND Amsterdam 1967,93. 
") Bezeichnend dafür der langwierige Konnikt in Paris 13}\SI 13}\}\ zwischen 
dem Kanonisten Amelius de Brolio und der Juristischen Fakultät, der sich 
in den Texten CUP (wie Anm. 9), Vol. 3, 425-439, 468-477 Nr. 1528-1531 u. 
1546, spiegelt. Es ging um sehr verschiedene Punkte, u. a. aber heißt es (CUP 
[wie Anm. 9], Vol. 3, 436): Er pour ce que parrie a fair proposer que maisIre 
Armes lir a la plume. quijia pie\,a defendu par le pap" Urhan (. .. ) reponr qu'il 
fil hien cl collvenahlemenr cl pro/ilahlemenl pour les e.lcolien. 
") Schärfer unterscheidend, als es dem mittelalterlichen Sprachgebrauch 
entspricht (vgl. dazu schon Wilhe1m Wallenhach. Das Schriftwesen im Mittel
alter. 3. Aun. Leipzig 1896, ND Graz 1958, 564f., oder jetzt Michael. lohan
nes Buridan [wie Anm. 37], 266f.: auch Weijers. Terminologie [wie Anm. 13], 
361-365), verwende ich hier das Wort reporlario ausschließlich für die 
,.freie" Vorlesungs- bzw. Disputationsnachschrift, nicht für die Mitschrift im 
Gruppendiktat der pronllncialio. Vgl. auch unten Anm. 70. 
;.1) Hllgo von Sr. ViklOr. "Sententiae de divinitate": vgl. bereits Bernhard Bi
schof/: Aus der Schule Hugos von Sankt Viktor (1935), jetzt in: ders., Mittel
alterliche Studien. Bd. 2. Stuttgart 1967, I ~2-187 (mit Edition des sprechen
den Prologs 186 f.) 
") Mehrfach gedruckt, zuletzt ~Is Reprint der Ausgabe Lyon 1550-IS52; 
Opera iuridica rariora. Vol. 2-5. NO Bologna 1967-1969. Auf Odofredus 
stützt sich vorwiegend etwa Laurenr Mavali. De usu disputationis au moyen 
äge, in: Rechtshist. lourn. I, 1982,91-103. - Auch Bartolus von Sassoferrato 

",.J,IIU"II,,,,,I~UIIllIi"""",',II,ltlljUlilllillll~~',,",,,,,, 

iI~ll. 



26 

Auf der anderen Seite müssen wir aber festhalten, dal.\ es 
durchaus nicht der eigentliche Zweck der Lehrveranstaltung Vorle
sung war, einen (wegen der mündlichen Restbestände nicht völlig 
ausgefeilten) schriftlichen Niederschlag zu erzeugen, der sich allein 
als defizitärer, weil eben nicht vollkommen ausgearbeiteter "schrift
licher" Kommentar verstehen ließe, Die schriftliche Fixierung war 
keineswegs der geheime und eigentliche Hauptzweck. Auch im Mit
telalter wurden erheblich mehr Vorlesungen gehalten als schriftlich 
festgehalten oder gar überliefert, und wir kennen an allen Universi
täten geachtete und nach ihren Schülern zu urteilen erfolgreiche 
akademische Lehrer, von deren Vorlesungen und wissenschaftli
chen Auffassungen wir uns angesichts einer fehlenden schriftlichen 
Überlieferung keine rechte Vorstellung bilden können. 

Eine Bestätigung für diese Auffassung liefert uns die Amtskir
che mit ihren vielfältigen Versuchen, die Lehrentwicklung an den 
Universitäten unter ihre Kontrolle zu bringen. 55) Niemals hat sie 
sich damit begnügt, etwa nur die Schriften der Theologen ihrer Zen
sur zu unterwerfen, immer wieder begegnet in den Zensuren selbst 
neben den schriftlich niedergelegten und einer Kommission gegebe
nenfalls zur Prüfung vorgelegten Schriften auch das gesprochene 
Wort, eine Predigt, eine Quaestion, eine Sentenzen vorlesung. 56) 

Und bei den Fakultätseiden, mit denen man an den Universitäten in 

(t 1357), dessen schriftlich redigierte "Commentaria" später den Unterricht 
im Römischen Recht für Jahrhunderte bestimmen sollten, hat selber noch in 
seinen letzten Lebensjahren in Perugia (als seine Kommentare also bereits 
vorlagen) seine Vorlesungen offenbar weiterhin in der geschilderten her
kömmlichen Methode gehalten: vgl. Federigo Marlillo, ,Lecturae per viam 
addition um' nel ms. 317 della Biblioteca Capitolare di Lucca, in: QuFiAB 
67, 1987,462-476. 
") Allgemein bereits Jürgen Mielhke, Theologenprozesse in der ersten Phase 
ihrer institutionellen Ausbildung. Die Verfahren gegen Abaelard und Gilbert 
von Poitiers, in: Viator 6, 1975,87-116: ders., Papst, Ortshischof und Uni
versität in den Pariser Theologenprozessen des 13. Jahrhunderts, in: Zim
mermann (Hrsg.), Die Auseinandersetzungen (wie Anm. 34), 52-94: den .. 
Der Zugriff der kirchlichen Hierarchie auf die mittelalterliche Uni\ersität. 
Institutionelle Formen der Kontrolle üher die universitäre Lehrentwicklung 
vom 12. bis 14. Jahrhundert (am Beispiel von Paris), in: Kyrkohistorisk Ars
skrift 77, 1977, 197-204. William 1. Courlenay, Inquiry and Inquisition: Aca
demic Freedom in Medieval Universities, in: ChurchH 58, 1989, 168-1~1. 
") Naturgemäß lassen sich hier die Belege leicht häufen. Vgl. nur z. B. den 
Widerruf in dem Verfahren gegen Nikolaus von Autrecourt (C UP [wie Anm. 
9), Vol. 2, 576-579 NI'. 1124: jetzt auch abgedruckt in: Nikolaus von Aulre
courl, Briefe. Hrsg. u. übers. v. Ruedi Imhach ll. Dominik Perler. [Philoso-
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vorameilendem Gehorsam versucht hat, die amtskirchlichen Zensu
ren für die Lehre verbindlich zu machen"), wird selbstverständlich 
bereits der mündlich vorgetragenen Lehre, ja einer wissenschaftli
chen Ansicht abgeschworen. Jede künstliche Trennung von Wort 
und Schrift wäre lebensfremd gewesen. Die Universitäten waren al
lein über ihren Schriftausstoß keineswegs zu disziplinieren. 

Zwischen dem gesprochenen Wort der leclio und dem geschrie
benen Kommentar, dem ('ommenlUlll oder dem scriplum 58

) unserer 
Manuskripte, haben wir eine gewisse Schwebelage einer möglichen 

phisehe Bibliothek. 4 U.J Hamhurg 19R8, 76-82), der mit dem heziehungsrei
ehen Seufzer .. Val' michi'" beginnt und dann als Irrtümer insgesamt 31 Arti
kel auOistet mit der jeweiligen Einleitung: Dixi (art. 2-31) bzw. dixi el scripsi; 
( ... ) ilem dixi. proh dolcH. in primo principio. quando legi senlenlias (art. I), he
zieht sich hier also ausdrücklich auf seine mündliche Lehre, freilich findet 
sich auch häufig die Formulierung: Ilem dixi (in) epi.llola ... (z. B. art. 6-15, 
17-21 usw.), was ja auf einen geschriebenen Text verweist. - Vgl. auch die 
päpstliche Verurteilungssentenz gegen den Pariser Magister Johannes de 
Polliaco vom 24. Juli 1321, in: CUP (wie Anm. 9). Vol. 2, 243f. Nr. 797 
(auch in: Extravag. comm. 5.3.2, Friedherg 11 1291); die Irrtümer selbst bei 
Heinrich Denzinger/ Adol( Schönmelzer. Enchiridion symbolorum. 32. AuO. 
Freiburg/Rom/Barcelona 1963 (u.ö.), 287 Nr. 921-924): non sohrie sed per
peram sapiehal in(rascriplos arliculos periculosos conlinenles errores docens 
puhlice in suis predicalionihus el in scholis ... ; vgl. dazu vor allem Josef Koch. 
Kleine Schriften. Bd. 2. (Storia e Letteratura, 128.) Rom 1973, 394ff., hes. 
40 I. Einen Bezug auf mündliche Lehre und Lehrpredigt findet man im 14. 
Jahrhundert auch in den Verfahren gegen Meister Eckhard, Thomas Waleys. 
Johannes von Mirecourt. Johannes de Montosono usw. 
") V gl. dazu nur z. B. CU P (wie Anm. 9), Vol. I, 499 f. N r. 441 (Statut von 
1272); ehd. 587 Nr. 501 (Eid von c. 1280); ebd. Vol. 2, 675 u. 680 Nr. 1185 
(§ 6 u. § 16) [Eid aus dem 14.Jh.]; Konrad von Megenherg, Yconomica ILU. 
Hrsg. v. Sabine Krüger. Bd. 2. (MGH, Staatsschriften des späteren Mittelal
ters, Bd. 3,5,2.) Stuttgart 1977, 93f. mit Anm. 40 (Eid von ca. 1334?). Vgl. 
auch die den Pariser Statuten nachgebildeten Bestimmungen der Theologi
schen Fakultät in Bologna von 1363; Franz Ehrle (Ed.), I piu anti chi statuti 
della Facolta teologica deli' Universita di Bologna. (Universitatis Bononien
sis monumenta, 1.) Bologna 1932,38: Verboten ist natürlich jedes asserere. 
nicht nur die schriftliche Äußerung. Zu den Universitätseiden allgemein jetzt 
Paolo Prodi. Dall'analogia alla storia, 11 sacramento di potere, in: Ann. 
dell'lst. stor. italo-germanico in Trento 14, 1988, 9-38, bes. 29 rr. 
") Eine zu,ammenfassende Studie zu dieser literarischen Form mit dem 
sprechenden Namen scriplum rehlt (auch Weijers. Terminologie [wie Anm. 
13J, behandelt es nicht). Vgl. aber etwa die Bemerkungen von Konstanly Mi
chalski. Le criticisme et le scepticisme dans la philosophie du XIVe siecle 
(1936), jetzt in: ders., Opuscula philosophica. Ahhandlungen zur Philoso
phie und ihrer Geschichte. Hrsg. v. Kurt Flasch. Frankfurt am Main 1969, 
67-149, hier 70fT. Dazu auch etwa die Überlegungen der Herausgeher Ge-

______ IIIIIHMIioMM~"UlMjjllljllülLl!h"*!t1MH!lIIU!·'!!· !tIi.tt'H H bs !l4 M'!l:b 



28 

Unentschiedenheit beobachtet, die bei unserer Frage nach der SteI
lung der Universitäten zum gesprochenen Wort unsere genaueste 
Aufmerksamkeit fordert. Auch bei den mendikantischen Hilfsmit
teln, den Enzyklopädien, Konkordanzen, Exemplasammlungen des 
13. Jahrhunderts zeigt es sich, wie der Dienst am mündlichen Vor
trag, an der mendikantischen Predigt, eine ganze Reihe von Hilfs
mitteln für die Erschließung und Aufbereitung schriftlicher Tradi
tionsmassen hervorgerufen hat. Darüber hinaus haben wir gerade 
hier deutliche Belege dafür, daß diese Werkzeuge in aller Regel 
nicht so sehr einsamem Forscherfleiß als vielmehr organisierter 
Teamarbeit zu verdanken sind.59

) 

Ist es verwunderlich, daß sich an den Universitäten die Unent
schiedenheit der Standard situation, die wir in der lectio beobachte
ten, nun gleichsam zu einem Exordialtopos stilisiert, in den Prolo
gen zahlreicher schriftlich überlieferter Kommentare der Scholastik 
finden läßt? Der Autor konnte damit zugleich einer mehr oder min
der betonten Bescheidenheit ein mehr oder minder deutliches Ei
genlob beimengen, wenn er etwa anmerkte, er gehe an das große, 
seine Kräfte übersteigende Werk nur deshalb, weil er aus Liebe (ca

ritas) sich verpflichtet fühle, dem intensiven vielfachen Drängen 
zahlreicher schriftkundiger Männer (litterati) nachzugeben, die das, 
was er in seinen Vorlesungen über die Schwierigkeiten der Natur
philosophie in der Schwachheit seiner Begabung für die Studenten 
zu entwickeln pflege, für sehr gelungen hielten, und die nun mein-

deon Gal und Stephan Brown in: GuilleImus de Ockham, Opera theologica et 
philosophica. Opera theologica I. SI. Bonaventure, N.Y. 1967, 33*sq. - Zum 
Verhältnis von Vorlesung und scriptum im Paris des 14. Jahrhunderts vgl. 
Anneliese Maier. Ausgehendes Mittelalter. Bd. I. (Storia e letteratura, 97.) 
Rom 1964, 151 ff., 176ff. 
50) Knappe Übersicht bei Richard Hunter Rouse. L'evolution des attitudes 
envers I'autorite ecrite: Le developpement des instruments de travail au 
Xlll e siede, in: Culture et travail intellectuel dans I'Occident medieval. Pa
ris 1981, 115-144. Zur Team-Arbeit und ihrer Wertung vgl. jetzt vor allem 
Yves M.-i. Congar. ,In dulcedine societatis quaerere veritatem'. Notes sur le 
travail en equipe chez SI. Albert et chez les Precheurs au X llle siede, in: AI
bertus Magnus, doctor universalis 1280/1980. Mainz 1980, 47-57 [auch in: 
ders., Thomas d'Aquin: sa vision de theologie et de I'Eglise. (Variorum re
prints, CS, 190.) London 1984, N r. I]. Knapp auch Louis-iacques Bataillon. 
Status quaestionis sur les instruments et techniques de travail de Saint Tho
mas et Saint Bonaventure, in: 1274 - annee charniere, Mutations et continu
ites. (Colloques internationaux du C.N.R.S., 558.) Paris 1977,647-657, hier 
653 ff. 
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ten. daß es schon eine ansehnliche Leistung darstellen würde, das 
alles nun niederzuschreiben. Der Autor - es ist in dem zitierten Falle 
der Oxforder Franziskaner Wilhelm von Ockham 60

) - beansprucht 
also nichts anderes, als in seinem schriftlichen Text festzuhalten, 
was er in seinen mündlichen Erläuterungen im Hörsaal zu erörtern 
pflegte, als Gedächtnisstütze und Hörersatz gewissermaßen. 

Andere Autoren können noch weitergehen und diesen Gedan
ken noch überbieten. Der Pariser gelehrte Artist Johannes Buridan 
teilt, ebenfalls anläßlich einer Auslegung der Physik des Aristoteles, 
seinem Leser mit, er habe die Kühnheit besessen. auf die Bitte von 
vielen seiner Schüler und Studenten hin, einiges über die Schwierig
keiten der aristotelischen Physik niederzuschreiben und ihnen diese 
Niederschrift zugänglich zu machen, quia non possenf - uf dicunf -

mulfa in scholis audifa sine a!icuius scripfurae adillforio memoriae 

commendare, sie könnten, wie sie sagen, vieles was sie in den Hörsä
len zu hören bekämen, ohne die Hilfe einer Schrift nicht ihrem Ge
dächtnis einprägen."') Hier erscheint das Buch, das Lehrbuch, sozu
sagen nur als mnemotechnische Eselsbrücke, als Hilfsmittel, das 
mündlich Vorzutragende besser zu behalten. 

Bezeichnenderweise freilich sind diese beiden Stimmen aus der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, denen sich eine ganze Reihe wei
terer Zeugnisse ohne Schwierigkeiten anfügen ließe, nun nicht etwa 
glossierenden Wort-für-Wort-Kommentaren des Aristoteles-Textes 
vorangestellt, sie leiten vielmehr selbständigere, eher problemorien
tierte als text begleitende Erörterungen ein. Ockhams Schrift ist mit 
der Überschrift "Summulae" als systematisches Lehrbuch charakte
risiert, und Buridan beginnt mit seinem Prooemium eine Sammlung 
von "Quaestiones in octo libros physicorum Aristotelis", eine 
Schrift also, die sich gewiß nicht zufällig die andere Grundform 
scholastischer Bemühung um Texte als literarisches Genus zunutze 

bO) "Summulae in Iibros physicorum". Ed. Stephan Brown, in: Guillelmi de 
Ockham. Opera theologica et philosophica, Opera philosophica. Bd. 6. SI. 
Bonaventure, N.Y. 1984,37 ZI. 1-8. Zur verwandten literarischen Form der 
Summe bei den Juristen vgl. Weimar. Legistische Literatur (wie Anm. 39), 
188 ff. 
61) "Quaestiones in VIII Iibros physicorum Aristotelis [de ultima lecturaJ". 
Hrsg. v. ]ohannes Dlll/aert. Paris, Petrus de le Dru für Denis Roce 1509, ND 
Frankfurt am Main 1964, hier zit. n. Michael. Johannes Buridan (wie Anm. 
37), Bd. 2, 578, dort 578-609 zu Redaktionen und Überlieferungen des Tex
tes. Zu vergleichen ist z. B. auch das oben in Anm. 47 zitierte anonyme 
Prooemium zu den "Meteora" des Aristotcles. 

-----------_._-- _ ... 
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macht, die quaestio 62
), die ebenfalls seit dem 12. Jahrhundert nehen 

der lectio in voller Breite sich entwickelt hatte. 

111. 

Die scholastische quaestio. Herzstück scholastischen Wi"en
schaftsbetriebes, ist nun in sich selbst eine literarische und didakti
sche Form, die noch stärker als die lectio jenes starke Moment an 
mündlicher Rede bewahrt, das wir bereits bei der textbezogenen {c('

tio beobachten zu können glaubten. Die quaestio. eine freie (einge
schobene) Erörterung eines an der Textlektüre sich entzündenden 
Problems (das sich freilich auch weit von dem konkreten Gedanken
gang der autoritativen Vorlage entfernen konnte) war im Unter
richtsbetrieb von der lectio schon früh unterschieden; "wenn in ei
nem Text eine quaestio auftaucht", so schreibt am Ende des 
12. Jahrhunderts der französische Theologe Petrus ('antor, "so 
schreibe man sich das auf und verschiebe die Behandlung bis zur 
Stunde der Disputation"."1) Die Disputation ist demnach schon zu 
Beginn der europäischen Universitätsgeschichte als Form für sich 
institutionalisiert. Dieser Selbständigkeit verdankt die Quästion of
fenbar nicht zuletzt ihre breite Entfaltung. 

Im durchgebildeten Betrieb der spätmittelalterlichen Universi
täten treffen wir auf die quaestio auf jedem Niveau des Unterrichts. 
Bei den Anfängern dient sie als repetitio. der Wiederholung und 
Einübung des gerade Gelernten."4) In der quaestio disputata beglei
tet sie als Veranstaltungsreihe mit festen Terminen die Vorlesungen 

") Zur Geschichte dieses literarischen Genres in der Frühschola,tik Lll. Ar
/ur Michael Landgrat: Zur Technik und Überlieferung der Di'putation. in: 
Collectanea franciscana 20, 1950, 173-188. Zur Bedeutung auch Marie Do
minique Chenu. La theologie au X W siecle. (Etudes de philosophie medie
vale, 45.) Paris 1957, 337-341. Zur Wortgeschichte das ausgehreitete Mate
rial bei Weijers. Terminologie (wie Anm. 13), 335-347; vgl. auch ehd. 
355-360. 
01) Zit. n. lohn W. Baldwin. Masters, Princes and Merchants. Peter the Chan
ter and His Circle. Vol. 1-2. Princeton, NJ. 1970, hier Vol. 2, 67 Anm. 52. 
04) Anschaulich wiederum MaienJ. Tecniche (wie Anm. 37), 339fT. Vgl. dazu 
etwa den Oxforder .parvisus': lames A. Weisheipl. Curriculum 01' the Facully 
01' Arts at Oxford in the Early Fourteenth Century, in: MedSt 20, 19M. 
143-185, hes. 154; lohn M. Fle/cher. The Teaching of Arts at Oxford, 140010 
1520, in: Paedagogica historica 7,1967,417-454, hier 431 ff.; Edi/h Dudle)' 
Sylla. The Oxford Calculators, in: Kretzmann/Kenny/Pinborg (Eds.), Cam
bridge History of Late Medieval Philosophy (wie Anm. 30), bes. 542-546. 
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der Magister und Doktoren:;) Sie soll die freie Problembehandlung 
und wissenschaftliche Methode in der Lösung von Fragen schulen. 
in den feierlichen Disputationsübungen der Fakultäten, von denen 
die Quodlibet-Disputationen der Theologen die bekanntesten sind, 
sollte auch demonstrativ die Leistungsfähigkeit der Studenten und 
Magister öffentlich, zumindest universitätsöffentlich zur Geltung 
gebracht werden.66

) 

Die feierliche quaestio im Quodlibet mit ihrem komplexen in
einander und Miteinander verschiedener Mitwirkender verdeutlicht 
uns die Absicht und die Erkenntnischance dieses Lehrprogramms. 
Vielleicht sollten wir richtiger sagen, daß sie uns die Versuchsanord
nung deutlich macht, der die verschiedensten Fragen unterzogen 
wurden. h

') Die Veranstaltung fand unter dem Vorsitz eines dazu be-

"') Zusammenfassend jetzt: Les questions disputees et les questions quodlibe
tiques dans les facultes de theologie, de droit et de medecine. Par Bernardo 
C. Bazan. John F. Wippel. Gerard Fransen. Dallielle JQ(·quart. (Typologie des 
sources du moyen äge occidental, 44-45.) Turnhout 1985; dazu bereits Ber
nardo C. Bazan. La .quaestio displitata·. in: Robert Bultot/U:opold Genicot 
(Eds.). Les genres litteraires dans les sources theologiques et philosophiques 
medievales. Definition, critique et exploitation. (Universite Catholique de 
Louvain, Publications de \' Institute d' Etudes Medievales, 11/5.) Louvain-Ia
Neuve 1982,31-49. Vgl. auch Llidwig Hödl/Peter Weimar/Jacques Verger/ 
L. Miller in: Lexikon des Mittelalters. Bd. 3. München/Zürich 1986, 1116 bis 
1120 (s.v. Disputatill[nJ). Für die Juristen wiederum Manlio Bellomo. Aspetti 
detrinsegnamento giuridico nelle universitä medievali. Le ,quaestiones dis
putatae·. (Cultura giuridica medievale e moderna, 1/ I.) Reggio di Calabria 
1974: für die Mediziner Brian L/lwn. The Salernitan Questions. An Introduc
tion to the History of Medieval and Renaissance Problem Literature. Oxford 
1963: vgl. auch Tiziana Pesenti. Genesi e pubblico della Ictteratura medica 
padovana nel tre e quattrocento, in: Universita e societa nei secoli XII-XVI. 
(Centro Italiano di studi di storia e d'arte Pistoia, Nono convegno interna
zionale, Postoia, 20-25 sett. 1979.) Pistoia 191.<~, 523-545. 
00) Grundlegend Palemon Glorieux, La litterature quodlibdique. Vol. 1-2. 
(Bibliotheque thomiste, 5 u. 21.) Le Kain bzw. Paris 1925/1935. Vgl. jetzt die 
Typologie (wie Anm. 65); knapp auch John F. Wippel. The Quodlibetal 
Question as a Distinctive Literary Genre, in: BultotiGenicot (Eds.), Les gen
res (wie Anm. 65), 67-R4. - Beispielhaft hat erneut zur Erhellung der Bezie
hungen der Universitäten zu ihrer Umwelt die Quodlibets herangezogen Jai'
ques Verger, Les universites et Ie deuxieme concile de Lyon, in: 1274 - annee 
charniere (wie Anm. 59), 245-259. - Zu den Quodlibet-Diskussionen an den 
deutschen Artisten-Fakultäten des 15. Jh.s (besonders zu Wien) zuletzt Uih
lein. Mittelalterliches Studium (wie Anm. 22), 93 f. 
67) Robert de Courc;:on spricht im Anschluß an Gregor den Großen davon, 
daß ein Problem nur dann voll verstanden werden könne, wenn es "vom 
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fugten Magisters oder Doktors statt. Auf die Frage, die gestellt 
wurde und die als solche natürlich vom Magister anerkannt war, die 
aber nicht etwa vom Magister selbst auch formuliert werden mußte, 
antwortete zuerst einer der älteren Schüler, der respondens. der 
"Antworter" , indem er eine Lösung vorschlug und mit einer Reihe 
von Argumenten und natürlich auch Autoritäten diese seine Lösung 
zu stützen versuchte. Ein sogenannter opponens oder mehrere "Op
ponenten" hatten dann die Aufgabe, diese gegebene Lösung ihrer
seits mit Argumenten und Autoritäten anzugreifen, auch gegebenen
falls Gegenpositionen einzunehmen, auf die dann der respondens 
eingehen mußte. Die Schlacht entschieden wurde schließlich, meist 
erst am folgenden Tage, durch den Magister, der nach einem knap
pen Rückblick auf die vorgetragenen Gründe die wissenschaftlich 
zuverlässige und nach seiner wissenschaftlich gesicherten Meinung 

Zahn der Disputation gebrochen" werde; vgl. Baldwin. Masters (wie Anm. 
63), Vol. 2, 6X Anm. 62: ... nihil ad plenum illtelligitur nisi dente disputationis 
jrangatur. Sein Lehrer Petrus Cantor gebraucht fast dieselben Worte in: Ver
bum abbreviatum, cap. I (abgedruckt in der Version der Hss. ebd. 63 Anm. 
22: in der kürzeren Fassung bei Jacques Paul Migne. Patrologiae cursus com
pletus. Series Latina. Vol. 205. Paris 1855, Sp. 25B, fehlt der Verweis auf 
Gregor). - Noch im Mai 1379 erklärt Heinrich von Langenstein in Paris 
stolz die Disputation geradezu zu einem Prüfstand für die christliche Glau
benswahrheit : "Epistola pacis". Ed. Hermann von der Hardt. in: "Pro
gramma" der Academia Julia Carolina Helmstedt 179X-1799. pars lxiv [mit 
fortlfd. Paginierung; Teil 11: Weihnachten 1798J, LVIII, hier verglichen mit 
Ms. München, BSB, clm 26608, fol. 77', und mit dem Druck von Ce.lar 
Egasse Du Boulay. Historia Universitatis Parisiensis, IV. Paris 1676, zit. n. 
Alan E. Bernstein. Pierre d'Ailly and the Blanchard Affair. University and 
Chancellor of Paris at the Beginning of the Great Schism. (Studies in Medie
val and Reformation Thought, 24.) Leiden 1978,36 Anm. 46. - Georg Kreu
zer machte mir dann freundlich auch die Fassung dieses Textstücks in seiner 
künftigen kritischen Ausgabe zugänglich; ich folge ihr mit einer Ausnahme 
(ich lese indicium. nicht iudicium): Numquid dispulacionis iuge exercicium la
lelllem ja/silalem eljrazulem delegil ullimale ~ Numquid hoc esl quare Macho
melus de hiis aue sue /egis sunl displllare prohihuil sciens crehrum et diligens 
dispulalciollis venli/abrum jraudem el falsilalem diu lalere non posse? Unde 
maximum esl Chrisliane legis indicium. quod in ea omnia acerrimo displllalio
nis examine a mille annis exposita sunl el COllidie exponunlur. el tamen perse
I'erant. - Zuvor schon hat auch Wilhelm von Ockham mit seiner deutlichen 
Vorliebe für das Zitat aus dem Dekret Gratians, das er in seinen politischen 
Schriften immer wieder zur Begründung seines methodischen Vorgehens an
führt, ähnliche Akzente gesetzt: verilas sepius exagilala magis splendeseil in 
lucem (C35 q.9 c.7 = Friedberg I, 1286). 
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auch einzig zulässige Antwort mit seiner determinatio"K) (wörtlich 
ühersetzt heißt das: "Abgrenzung") festlegte. 

Allein unsere schematische Zusammenfassung zeigt, daß hier 
verschiedene Momente ineinandergreifen und daß der tatsächliche 
Ahlauf der Redeschlacht im einzelnen gewiß nicht immer in jener 
schönen Ordnung vor sich gegangen ist. die bei den Meistern des 
Genres aus dem 13. Jahrhundert, wie etwa Heinrich von Gent, Gott
fried von Fontaines oder Thomas von Aquin die uns schriftlich 
üherlieferten Quaestionen aufweisen. Die strittige Dehatte zwischen 
verschiedenen Personen um das bessere Argument, geführt mit allen 
Mitteln einer ausgearbeiteten Logik, das dialektische Zerpflücken 
der gegnerischen Meinung, das dann schließlich in der magistralen 
delermillalio eine gültige Antwort fand, war, so sehr es die Möglich
keit einer ohjektiven Entscheidung wissenschaftlicher Fragen üher
schätzen mochte, zunächst ganz und gar nicht auf schriftliche Fixie
rung berechnet. 

Und doch sind in den Universitätshandschriften fast schon un
zühlige Quaestionen mit und ohne Zuschreibungen an hestimmte 
Autoren überliefert, die uns den Diskussionsstand eines Prohlems in 
aller Regel sehr präzise erschließen. Die verschiedenen Redaktions
stufen zu unterscheiden, in der uns die Texte jeweils vorliegen"O), ist 
freilich nicht immer einfach. Da gibt es die Mitschriften von eifrigen 
Zuhörern, die Reportationen des tatsüchlichen Verlaufs, auch wenn 
diese Form relativ selten vorkommt. Da gibt es - weit häufiger - die 
nach der Determination des Magisters angefertigten gewissermaßen 
perspektivisch auf die schließliehe Lösung hin durchorganisierten 
Rekapitulationen wirklicher Dispute, d. h. die sozusagen offizielle, 
vom Magister geprüfte und gebilligte oder sogar selbst niederge
schriebene"') Version. Und schließlich gibt es auch die systemati-

"x) Zur Wortgeschichte jetzt ausführlich Weijers. Terminologie (wie Anm. 
1:\),347-355: vgl. auch ebd. 404-407. 
hO) Skizze mit interessantem Material bei Jacqlles-GlIY BOll!?erol. Oe la ref'or
lalio a la redaclio (Saint Bonaventure, Qu. disp. "De perfectione evange
liea", qu. 2 a.2, dans les etats suceessifs du texte), in: Bultot/Genieot (Eds.), 
Les genres (wie Anm. 65). 51-65. Vgl. Jacql/eline Harnesse. ,Reportatio' et 
transmission des textes, in: Monika Asztalos (Ed.), The Editing of Theologi
cal and Philosophieal Texts from Ihe Middle Ages. Acts of Ihe Conference 
" Stockholm. 29-31 August 1984. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stu

dia latina Stockholmiensia, 30.) Stockholm 1986, 11-34. 
;(» Jedenfalls schreiben etwa die Statuten Bolognas vor, der Dozent habe 
seine ausgearbeitete Quaestion persönlich bei dem Pedell zu hinterlegen (vgl. 

, iNi ~~.! Pblll 
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sehen Untersuchungen in Quaestionenform, die sich da, mdlllldi

sehe Vorgehen der quaestio zunutze machen, um ein Prohlem I.U cnt

falten. Die bekanntesten Texte dieser letzten, schon durchau, 

"schriftlichen" Quaestionenkonzeption sind die .,Summcn·· dcs 

Thomas von Aquin 7l
), die freilich in ihrer Form keinc,\Vcg' allcin 

stehen. 72
) 

Wir brauchen hier nicht zu verfolgen, wie sich literarge,chicht

lieh die quaestio seit dem 12. Jahrhundert immer stärker al, (iatlung 

für sich und als Grundform des scholastischen Traktat.-, durclllu,ct

zen vermochte. Vorlesungen über das Sentenzenbuch de, I'drus 

Lombardus an der theologischen Fakultät waren spätc,tem 'l'it der 

Hermann Ulrieh KanloTOw;ez. The ,Quaestiones disputata,' of th, (il""a· 
tors, in: TRG 16, 1938/39, 1-67, hier 44: jetzt in: ders .. Rcchtshi'{llrJ,chl' 
Schriften. I-Irsg. v. Helmut Coing u. Gerhard Imme!. [Freihurger Rcchh- LInd 
Staatswissenschaftliehe Ahhandlungen, 30.) Karlsruhe 1970, 137-1 X5. hier 
16Rl. aher diese Bestimmung gilt ersichtlich nicht etwa einer hürokratischen 
Archivierung, sondern soll die Aufsicht üher die Vervielfiiltigung durch die 
slalionarii erleichtern. 
-I) Zum literarischen Genus einer .,Summa'" etwa Llidwig /liidl. in: Lexikon 
für Theologie und Kirche. 2., völlig neu hearh. Aull. hrsg. v . .loser Höfer LI. 
Karl Rahner. Bd. 9. Freihurg 1964, 1164-1167 (s. v. Summa): vg!. schon Mar
lin Grahmann. Geschichte der scholastischen Methode nach den gedruckten 
und ungedruckten Quellen. Bd. 1-2. Freihurg i. Br. 1909-1911, hier Bd. 2, 
2J r.: ders., Einführung in die .,Summa Theologiae'" des h!. Thomas von 
Aquin. Freihurg i. Br. 1919, hes. 3 ff.: vor allem aber /\,farie Domilliqlll' 
Chellll. Le plan de la Somme theologique de St. Thomas, in: Rev. thomiste 
47, 1939,1)3-107 (dt.: Der Plan der .,Summa'", in: Klaus Bernath (Hrsg.l. 
Thomas von Aquin. Bd. I. [Wege der Forschung, Bd. 188.] Darmstadt 197f\. 
173-195), wiederahgedruckt in: ders., Introduction a l'etude de Saint Tho
mas d'Aquin. (Universite de Montreal, Puhlications de I'Institut d'Ltude.s 
Medievales. 11.) 2. Aull. Paris 1954,255-276 (dl.: Das Werk des hl. Thorna, 
von Aquin. (Deutsche Thomas-Amgahe. Ergänzungsbd. 2.) Heidelhcrg 'Craz 
1%0, 336-3(5). Hier ist auf die lebhafte Diskussion im Anschluß an diese 
wegweisende Studie nicht einzugehen; vgl. zuletzt etwa Hermalln Oll" Peseh. 
Thomas von Aquin, Grenze und Größe mittelalterlicher Theol\lgie. Fine 
Einführung. Mainz 1989, 3!n-400. - Zu den juristischen Summen Weimar. 
Legistische Literatur (wie Anm. 39), 188-213, und Horn, Legistische Litera
tur (wie Anrn. 39), 342 ff. 
-'i Von Vorbildern und Vorläufern abgesehen - vgl. später etwa noch die 
"Summa de ecclesiastica potestate'" des Augustinus von Ancona. die in I1I 
Einzelquaestionen ihr Thema abschreitet. Inhaltlich zu ihr etwa Mi,11llcl 1. 
Wilks, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. The P,lpal Mt>
narchy with Augustinus Triumphus and the Puhlicists. (Camhridge Studie, 
in Medieval Life and Thought, N.S. 9.) Cambridge I %3. (Zur literarischen 
Form kenne ich keine eingehende Untersuchung.) 
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Mitte des 13. Jahrhunderts in aller Regel eine Kette von Quaestio
nen, die sich in der Reihenfolge der Themen an dem systematischen 
Aufbau der "Sentenzen" des Lombarden orientierten." ') Sie waren 
nicht mehr Vorlesungen nach der geschilderten Art der Ice/iones. 
Auch zu den Büchern des Corpus Aristotelicum wurden in der Arti
sten-Fakultät neben den CUllll11en/a und scrip la immer mehr quae
s/ioncs oder gar nur conc/usiones vorgelegt und abgeschrieben, die 
die "Schlußfolgerungen", die Antworten des Verfassers auf die Fra
gen des Textes präsentieren. 7

.) 

Das alles brauchen wir uns hier nicht vor Augen zu führen, es 
ist ein wahrhaftig ausgedehntes Feld, betrifft es doch einen wesentli
chen Teil der uns überkommenen Universitätsliteratur. Natürlich 
soll hier nicht behauptet werden, daß all die zahllosen Quaestionen, 
mit denen uns jede Handschriftensammlung unweigerlich konfron
tiert, sofern sie Universitätsschrifttum in mehr als marginalen Be
ständen enthält, daß alle in Quaestionenform niedergeschriebenen 
Texte auch mehr oder minder getreulich einer wirklichen mündli
chen und strittig vorgetragenen mehr oder minder feierlichen Quae
stion gefolgt seien. Gewiß war die Situation der quaestio für viele 

'1) Schon Roger Bacon, der '0 häufig unerbittlich scharfe und scharfsichtige 
Kritik am Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit übte, schreibt (an der traditionel
len leclio hartnäckig festhaitend) in seinem "Opus minus" [von ca. 1267: Ed. 
lohn Sherren Brnt·er. in: Roger Bacon, Opera hactenus inedita. (Rerum Srit
annicarum scriptores [Rolls Series], 15.) London 1859, ND New 'York 1964, 
hier 329): ... qui legil Senlelllias, di.I{llllal 1'1 pru magislro "abelur. ( ... ) {Iem 
impossibile esl quod lexlus dei seiall/r propier abuslim Senlellliarl/m. Nam quc
.Iliones que queri "eberenl i// le\tu ad exposilio//em In!Us, Siel/I./il i// omni./a
cullale. iam sunl separale II lexlu. EI I'ocalur curiosus qui in leXlli 1'1111 queslio
nes Iicel necessarias 1'1 proprias Iheolugie dispulare nee audirelur, ni.li essel 
homo magne auc!orilalis alll polens in Ilueslionibll.1 propriil elulilibus el neees
.Illriis. EI ideo qui leguni leXlum, I/On exponunl CUtrl, quia I/on querunI queslio
nes prupria.l· el necl:'ssarias lexlui inlel/igendo ( ... ) Sed < quia > nOI/ sie/il in 
Iheologia, accidil infinitum impediml:'lllum studii. 
'.1) Vgl. dazu nur das Material bei CharIes H. Lohr. Medieval Latin Aristotle 
Commentaries. Authors, in: Trad 23,1967, 3IJ-437: 24,1968,149-245: 26, 
1970,135-216: 27,1971,251-351: 28,1972,281-396: 29,1973,93-197: 30, 
1974, 119-144, Bibliographische Ergänzungen jetzt in der.l .. Commentateurs 
J'Aristote au moyen-iige latin. Bibliographie de la litterature secondaire re
eente, (Vestigia, 2.) Paris IYX~. Für die "Politik" jetzt die stark vermehrte Li, 
ste von Chrisloph f7üeler. Mittelalterliche Kommentare zur "Politik" des 
Aristoteles und zur pseudoaristoteliseht:n "Oekonomik", in: Bull. de la phi
losophie mcd. 29, 19X7, 193-229. 
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der Texte eher fiktiv als real. 75
) Man wird die Absicht und das mc

thodische Vorgehen auch dieser "schriftlichen" Texte abcr nur dann 
richtig verstehen, wenn man diese ihre Entstehungsbcdingullgcll in 
Rechnung stellt, wenn man die aus der mündlichen cristischcll Dc
batte sich ergebenden Besonderheiten des Aufbaus und dcr (icdan
kenführung berücksichtigt. 

IV. 

Das Anforderungsprofil der quaestio an die Fiihigkcitcll dcr 
Kandidaten bestimmte weitgehend auch das Promotionsvcrfahrcn, 
wenn auch natürlich Momente der lectio daneben traditiollcll im 
Studiengang und während des Abschlußverfahrens nachgc\\< icscn 
werden mußten. Die Promotionsstatuten sprechen, bei aller I-orma
Iisierung und damit Entschärfung des Promotionsaktes, doch insge
samt eine deutliche Sprache: Zeremonielle, ritualisierte Quaestionen 
sind in ihnen allen enthalten. Die dialektische Wendigkeit in der Be
handlung des gegnerischen Arguments, die aus dem Gediichtnis 
prompt zu liefernde überzeugende Autorität, die strategische Anord
nung der eigenen Argumente wurden im Promotionsverfahren aller 
Fakultäten neben dem formellen Nachweis eines ordnungsgemüßen 
Studiums erwartet.'O) Etwas überspitzt ließe sich behaupten, daß in 
der erfolgreich absolvierten quaestio der Promovend seine Qualifi-

") Dafür ist Beleg genug, daß sich der scholastische Kommentar aus Quü
stionen zusammensetzen kann. Seihst hei den Juristen, hei denen man das 
zunächst nicht erwarten sollte, hegegnen Mischformen zwischen Ic('tio und 
quaestio: Lucia Sorrenli, Tra lecturae e quaestiones in un esemplare dei .. ( '0-

dex", in: Quad. Catanesi di Studi Classici e Med. 9, 1987, 103-135. 
70) Für die Juristen vgl. etwa Peter Weimar. Zur Doktorwürde der Bologne
ser Legisten, in: Aspekte europäischer Rechtsgeschichte. Festgahe für Hel
mut Coing zum 70. Geh. (Ius commune, Sonderh. 17.) Frankfurt am Main 
1982,421-443; für das 15. Jahrhundert zuletzt etwa Anna raum Troll/helli 
Budriesi. L'esame di laurea presso 10 studio holognese. Laureati in diritto ei
vile nel seeolo XV, in: Studenti e universita degli studenti dal XII al X I X se
colo, a cura di Gian raolo Brezzi e Antonio Ivan Pini. (Studi e memorie per 
la storia dell'Universita di Bologna, n.s. 7.) Bologna 1988, 137-191. Zu den 
Graduierungen der Artistenfakultät in Paris etwa die ausführlichen hiirte
rungen hei Michael, Johannes Buridan (wie Anm. 37), Bd. I. 141-159. An
sonsten findet sich fast in jeder Universitätsgeschichte eine mehr oder min
der farhige Darstellung der Promotion. Vgl. auch die genaue Auflistung der 
einzelnen Akte in: Erler (Hrsg.), Matrikel der Universitüt Leipzig (wie Anm. 
27), Bd. 2, XVII-XIX (für die Theologen), XXVIII-XXX (.Juristen). 
XXXIX sq. (Mediziner), LV-LXII (Artisten). 

'''''' 'li 1 I ,I" 
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kationen als Magister und Doctor formell noch einmal nachzuwei
sen hatte, hevor er in den Kreis der Promovierten aufgenommen 
werden konnte. 

Diese Anforderungen, die so eng an die Unterrichtsformen und 
Allshildungsmethoden der mittelalterlichen Universität gebunden 
scheinen, wurden naturgemäß nicht nur im Rahmen der Prüfung 
demonstrativ zur Schau gestellt, sie werden als Ziele der Aushildung 
und des Studiums auch sonst immer wieder unterstrichen. Das Loh 
der Dialektik zieht sich seit Abaelards Zeiten durch artistische Trak
tate. Noch der Kanzler der Pariser Universität an der Wende zum 
15. Jahrhundert Jean Gerson zitiert ausdrücklich die hymnische Be
wertung der logischen Wissenschaft, die der Pariser Professor Petrus 
Hispanus um die Mitte des 13. Jahrhunderts im Proömium seines 
"Tractatus", seiner "Summulae logicales" formuliert hat. JJ

) 

Die memoria, die Leistung des Gedächtnisses, auf die es immer 
wieder ankommt, wird unermüdlich unterstrichen. lx) Mit einer ge
wissen Erleichterung können wir jedoch feststellen, daß schon im 
Mittelalter die glänzenden und uns ganz unerreichbaren Gedächt
nisleistungen mittelalterlicher Gelehrter doch auch einer deutlichen 
Kritik unterzogen wurden.' Ein Text des 14. Jahrhunderts, der viel
leicht zu Recht in der Handschrift wiederum Wilhelm von Ockham 
zugeschrieben is!'Y), mokiert sich80

) - offenbar nach bitteren Erfah-

") Vgl. etwa "Super doctrinam Raymundi Lulli", in: Jelln Gerson, CEuvres 
completes. Ed. Palemon Glorieux. Vol. 10. Paris 1973, 125. Freilich ist der 
Text zu herichtigen; vgl. Zenon Kalu~a. Les querelIes doctrinales a Paris. 
Nominalistes et realistes aux confins du X IV< et du XVe siecles. (Quodlibet. 
Ricerche e strumenti di filosofia medievale, 2.) Bergamo In8, 69 Anm. 15; 
weitere Parallelen ebd. 72 f. Anm.34. 
") Weit über die Zeit der Universitäten hinaus reicht der Überblick von 
Pierre Riehe. Le röle de la memoire dans I'enseignement medieval, in: Bruno 
Roy/Palll Zumthor (Eds.), Jeux de memoire. Aspects de la mnemotechnie 
medievale. Montreal/Paris 1985, 133-148. 
") Ms. München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 4379, fol. 135,a_IX9'b, 
ausdrücklich mehrfach Ockham zugeschriehen; z. B. zweimal, am Beginn 
und am Ende, als lorm magistri gwilhelmi okkam ordinis /ratrum minorum 
bezeichnet (vgl. auch ebd. fol. 197'b). Der Autor selbst nennt seinen Text im 
Schlußwort elementarium jogice. Der Traktat bildet Teil eines Konvoluts, an 
dessen Ende (ebd. fol. 19T b

) der Schreiber sich selber und die Zeit der Nie
derschrift nennt: Hec col/ecta sunt per /ratretn Fridericum de Noerdlinga pro 
tempore studentem Constantie anno domini m" ccco xlviii". (Die Hs. stammt 
aus St. Ulrich und Afra in Augsburg; über den Franziskaner Friedrich von 
Nördlingen konnte ich nichts ermitteln: die räumliche, zeitliche und soziale 
Nähe des Ms. zu Ockham und seinem Lebenskreis verdient freilich Beach-

_AA __ "iiMN!ililpriil'i~,"'":,, 
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rungen des Autors - über angebliche Experten seines Faches, die in 
Wahrheit Ignoranten seien und nur ein ausgezeichnetes (ied;ichtnis 
vorweisen könnten; sie hätten nur das, was sie gelesen, gehiirt oder 
gesehen haben, präsent, ohne über ein gewisses und ~icheres Urteil, 
ein certum et darum iudicium zu verfügen. Viele hätten ei n gutes Ge
dächtnis, aber das sei eine Gabe, die Tieren und Menschen, Män
nern und Frauen, Kindern und Erwachsenen, Ungehildeten und 
Gelehrten gemeinsam zukomme. Bisweilen besäßen solche Leute 
dann aber keinerlei Urteilskraft. Mit eigenen Augen hahe er gese
hen, sagt der Verfasser, wie (offenbar bei Jahrmarktsvorführungen) 
einige Knaben, Frauen und sogar offenkundig sonst Schwachsin
nige sich in ihrer Gedächtniskraft gebildeten Männern von tiefge
gründeter Urteilskraft überlegen zeigten. 

Ohne hier die Frage der Authentizität dieser Schrift näher un
tersuchen zu können 81

) und insbesondere ohne hier in eine nähere 
Analyse der Gedächtnisleistung und Urteilskraft Ockhams eintreten 

tung.) Vgl. bereits Philolheus Boehner, Collected Articles on Ockham. Ed. 
Eligiu~ Maria Buytaert. (Franciscan Institute Publications, Philosophy Se
ries, 12.) St. Bonaventure, N.Y. 1958,75-81. 
Re') "Elementarium 10gicae". Ed. Efigius Maria Burlaerl, in: Franciscan Stud. 
25, 1965, 170-276, und 26, 1966,66-173, hier 275 (anläßlich einer Erörte
rung der Tragfähigkeit des Autoritätsbeweises) : Alius lo('us ponilur ab auelu
rilale; el ille locus debilis esl. (. .. ) PropIer quod non esl necesse eredere cuilibel, 
qui pll/alur experlus in seienlia sua, quia in mullis arlibus el seienliis nullus po
lesl esse perfeelus, sed quilibel errare pOlesI. Sunl lamen mulli, qui pUlanlur 
expert i esse, qui non sunt, sed vel umnino sunl erranles el ignari, vel solum
modo habenl memoriam litterarum vel il/urum, qual' audierunt et viderunl, de 
eis certum et darum iudieium non habentes. Mulli enim vigenl memoria. qual' 
bestii.\' el hominibus. I'iris et mulieribus. pueris el adlllli.\. stultis el sapienllhus 
est communis; el tamen in iudicio omnino de}iciunl vel haben I iudieium vald/' 
debile. Vidi enim aliquos pueros et muliert's ae etiam naturaliter stultos quibus
dam viris inlel/igentibus et profundi iudieii in poteneia memoriae praevalere ... 
Rl) Boehner, Collected Articles (wie Anm. 79), 96, sowie der Herausgeber der 
Erstausgabe E. M. Buytaert hatten keine Bedenken, den in der Handschrift 
Ockham so deutlich zugewiesenen Text diesem auch zuzuerkennen, die Her
ausgeber der "Opera philosophica" setzen ihn in Bd. 7 (SI. Bonaventure, 
N.Y. 19897) unter die "Opera dubia et spuria". Vgl. auch die (nicht überzeu
genden) Erörterungen von Gedeon GM in: Guilleimus de Ockham, Opera 
philosophica. Bd. I. St. Bonaventure, N.Y. 1974,60*-66*: Nirgends ist dem 
Text, soweit ich sehen kann, zu entnehmen, daß sich die Anfeindungen, vor 
denen sich der Verfasser besorgt zeigt, auf den vorliegenden Logiktraktat be
ziehen müßten; ebensogut könnten auch (Ockhams) politische Streitschrif
ten gemeint sein. Hier kann die Frage nicht entschieden werden. Immerhin 
entspricht die Haltung des Traktats zu den Autoritäten exakt derjenigen 
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zu wollen, soviel wird doch auch ohnedies deutlich, daß selbst noch 
in dieser unmißverständlichen Kritik an den Grundanforderungen 
nicht gerüttelt werden sollte, auch wenn eine klare Akzentuierung 
die Selbständigkeit des Intellektuellen und seine Berufung zum eige
nen Urteil in neuartiger Weise unterstreicht. 

v. 

Die allgemeinen Anforderungen, memoria und iudicium. Ge
dächtnis und Urteilskraft, die so deutlich auf die didaktische Situa
tion des Argumentationsgeflechtes der quaestio bezogen bleiben 
und die in dieser institutionellen Form an der Universität ständig 
geübt und gepflegt worden sind, machen uns klar, daß hier die Uni
versität sich in spezifischer Weise auf ihre eigene Situation in der 
Gesellschaft einstellte. Der gelehrte Absolvent einer mittelalterli
chen Universität befand sich grundsätzlich in einer völlig anderen 
Lage als ein heutiger Universitätsabgänger. Daß der mittelalterliche 
Gelehrte ständig gewärtig sein mußte, auf Leute zu treffen, die des 
Lesens und Schreibens, die der Sprache der gelehrten Überliefe
rung, des Lateinischen, nicht mächtig waren, das dürfen wir keines
wegs auch nur entfernt mit den neuzeitlichen Restphänomenen ei
nes Analphabetismus in der modernen Gesellschaft gleichsetzen. 
Für den mittelalterlichen Universitätsabgänger mußte es selbstver
ständlich sein, daß er auf einflußreiche, ja mächtige und intelligente 
Männer traf, von deren Wohlwollen, Aufmerksamkeit und Förde
rung nicht zuletzt auch sein eigenes Weiterkommen abhängen 

Ockhams, der sich außerdem in seinem "Dialogus" ganz ähnlich zu memo
ria und iudicium geäußert hat; vgl. I Dialogus VII 73 (im "programmati
schen" Schlußkapitel der "Prima pars", wo die Anforderungen an diejeni
gen erörtert werden, die sich einem häretischen Papst widersetzen können 
und demnach müssen; im Druck bei Johannes Trechsel, Lyon 1494 [= Hain 
Nr. 11939], ND Farnborough 1962, fol. 164 '"): Multi enim quamvis memoria 
viReant. ut lilIeras multas retineant et prompte. que voluerint recitent et alle
gent. carent tamen iudicio et acumine rationis. ita ut ad verum intellectum ali
quando per seipsos nesciant pervenire. ( ... ) Alii sunt vigentes ralionis iudicio. 
quamvis in memoria deficere videanlur. Et illi - quamvis interdum cum magno 
labore et tarde - sunt idonei errores occultos el latentes ae coloratos pape her
etici impugnare. ( .. .) Qui autem memoria et iudicio prepollent. quod raro acci
dito UI quidam estimant. qui essent in sacrLs lilteris eruditi. essent maxime ido
nei impugnalores pape infecti pravitate heretica ... (Welcher Gruppe Ockham 
sich selbst zugehörig fühlte, scheint deutlich.) Vgl. auch unten Anm. 89. 

. 'W 
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konnte, die aber eben weit entfernt davon waren, lilll'rali im techni
schen Sinne zu sein. 

Gewiß war die mögliche Spannweite der Laienhildung erstaun
lich groß: wir sollten uns vor allzu primitiver Schwar7weißmaierei 
hüten."') Es kann aber gar keinem Zweifel unterliegen. dal.\ die Uni
versitäten mit ihrem Angebot an methodisch-wissenschaftlicher Prn
hlemlösung auch Adressaten gewinnen und überzeugen mußten. die 
für die einfachsten Grundlagen des wissenschaftlichen Vorgehens 
zwar ein großes Interesse, aber nur sehr geringe. wenn nicht über
haupt keine formellen Voraussetzungen mitbrachten. Die universi
tär Gehildeten mußten für die Nützlichkeit ihrer Tätigkeit jedenfalls 
allererst den Beweis erbringen. Durch die Tat und den Erfolg wie 
durch die Verdeutlichung ihrer Ahsichten mußten sie sich ihren 
Platz in der Gesellschaft allmählich erobern. Die,. Verwissenschaft
lichung" der europäischen Höfe im späteren Mittelalter"') ist keines
wegs ein automatisch ahlaufender Prozeß, sondern er mußte durch 
die Bereitschaft der Universitätsabgänger begleitet und unterstützt, 
ja in Gang gesetzt und vorangehracht werden, die die eigenen Me
thoden in ihren Ergebnissen immer wieder zu demonstrieren. die 
Ergebnisse des eigenen Nachdenkens immer wieder so zu üherset
zen hatten, daß auch nicht-literate "Laien" zumindest den Nutzen 
solcher Expertenschaft anzuerkennen bereit waren. 

Als Beispiel mögen uns die Universitätsgründer dienen. die 
doch von den Vorteilen einer Universität eine gewisse Vorstellung 
gehabt haben müssen. Nicht alle Fürsten, die sich in Weitsicht oder 
in ehrgeiziger Anstrengung zu einer Universitätsgründung aufraff
ten und sie durch die Fährnisse der ersten Schwierigkeiten erfolg-

"') Vgl. etwa AI/red Wendehorst, Wer konnte im Mittelalter lesen und schrei
hen". in: Fried (Hrsg.). Schulen und Studium (wie Anm. 14).9-.\.\. oder den 
umfänglichen und aspektereichen Sammelband: RiidiRCI' Gren::lI1ann" Karl 
Stackmanl1 (Hrsg.), Literatur und Laienbildung im Spiitmittelalter lind in 
der Reformationszeit. (Germanistische Symposien. Berichtbd. 5.) Stuttgart 
1984: Klaus Schreiner, Laienbildung als Herausforderung an Kirche uml Ge
sellschaft. Religiöse Widerstände und soziale Vorbehalte gegen die Verbrei
tung von Wissen im späten Mittelalter und in der Reformation. in: ZHF 11. 
1984. 257-354. 
Xl) Davon spricht eindrucksvoll Fran:: Wieacker, Privatrechtsgeschichte der 
Neuzeit. 2. Aun. Göttingen 1967. 1171' .. 131 ff. AufgegrilTen hat diöen Be
griff verschiedentlich Peter Marali'. etwa knapp in: Organisation und Funk
tion von Verwaltung im ausgehenden Mittelalter (ca. 1350-15(0). in: Kurt 
G. A. Jeserich/Hans PohliGeorg-Christoph von Unruh (Hrsg.). Deutsche 
Verwaltungsgeschichte. Bd. I. Stuttgart 1983. 30 f. 
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reich hindurchzubringen wußten, waren so universitätsnah erzogen 

worden wie der Luxemburger Karl IV., der als Römisch-deutscher 

König und König von Böhmen 1346/47 die Universität Prag ins Le
ben rief, nachdem er, wie ein hofnaher böhmischer Chronist, der 
Prager Domherr Benesch von Weitmühl ausdrücklich anmerkt84

), 

bei seiner eigenen Erziehung am Hofe des französischen Königs die 

LJniversitiit von Paris kennengelernt und dort auch führende Ge
lehrte persönlich zu Freunden gewonnen hatte. 

Auch ohne solche lebendige Anschauung konnte ein Rup

recht 1., Pfalzgraf bei Rhein, sich zur Gründung einer Universität in 
Heidelberg 1385/86 (also 40 Jahre nach den Prager Anfängen) be

wegen lassen: Dieser Fürst hatte 1379, nur wenige Jahre vor seinem 

Gründungsbeschluß, in einem Brief an den französischen König 

schreiben lassen, die Verzögerung seiner Antwort auf französische 

Wünsche hinsichtlich der Haltung der Pfalz zum soeben ausgebro

chenen großen Schisma möge der König verstehen. Er, Ruprecht, 
spreche allein seine Muttersprache, sei nur ein einfacher Laie und 

könne nicht schreiben - quia sola materna !ingua "timur et simple.x· 
laieus sumus el !itteras ignoramus -, daher müsse er sich zuerst mit 

gelehrten Leuten in solch komplizierter Materie beraten. RS
) Nur zum 

") VO/l'ns u/ studium Pra~1'nse ad modum 1'/ consuetudinem sludii Parisiensis. 
in q1lo olim ipse rex in puerilihus conslilutu.\· annis sludueral, in omnihus el per 
oll/llia dirigere/ur el re~erefl/l' ( ... ); Kronika Benese z Weitmile, lib. IV. Ed. 
JOIl'( Em/er. (Fontes rerum Bohemicarum, 4.) Prag 1884, 517b. Weitere mit
telalterliche Nachrichten und die Meinungen verschiedener Forscher zu den 
lle/iehungen Karls IV. zur Universität Paris verzeichnet getreulich Renale 
Dix, Frühgeschichte der Prager Universität. Graduierung, Aufbau und Or
ganisation, 1348-1409. Diss. phil. Bonn 1988, 34ff. In Wirklichkeit war Prag 
gar nicht aU';schließlich an Paris orientiert, schon der Stiftungshrief nennt 
Paris und Bologna als Vorbilder (MGH, Constitutiones. Bd. 8. Hannover 
1910-192R, 5ROf. Nr. 568); vgl. Peler Moraw, Die Juristenuniversität in Prag 
(1372-1419) verfJssungs- und sozialgeschichtlich betr<lchtet, in: Fried 
(Hrsg.J. Schulen und Studium (wie Anm. 14),439-486, hier 444f. - Zur in
tendierten, fast sklavisch zu nennenden Imitation von Paris durch die junge 
lIniversitiit Heidelberg vgl. d<lgegen Jiirgen Mielhke. Marsilius von Inghen 
als Rektor der Universität Heidelberg, in: Ruperto Carola 76, 1987, 
110-120, bes. 114fT.; freilich kamen auch hier sehr bald andere, etwa das 
Pr<lger Muster zum Zuge. 
") Brief vom 10. Okt. 1379 an König Karl V. von Frankreich, in: Deutsche 
Reichstagsakten unter König Wenzel. I. Aht.: 1376-1387. Hrsg. v. Julius 
Weizl·äcker. (Deutsche Reichstagsakten, Bd. 1.) München I R67, ND Göltin
gen 1956,263 Nr. 149; zit. auch bei Grundmann, ,Litteratus' (wie Anm. I), 
65. - Mit ähnlichen Worten hatte schon Ludwig der Bayer versucht, sich der 
Kurie gegenüber von seinen gelehrten Beratern zu distanzieren; Belege bei 

.... _-... , ....... 
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geringen Teil ist, so scheint mir, dieses Vorbringen eine durchsich
tige diplomatische Ausrede, die ein unangenehmes Geschäft vorerst 
auf die lange Bank der Beratungen schieben sollte. Das Argument 
hatte eine sinnfällige Plausibilität, und darauf allein kommt es in 
unserem Zusammenhang an. 

Ruprecht I. war im 14. Jahrhundert nicht der einzige deutsche 
Fürst, der sich in Ermangelung eigener gelehrter Bildung auf ge
lehrte Beratung und damit auf die Nutzung universitärer Kompe
tenz angewiesen sah. Der römische Kaiser (besonderer Prägung) 
Ludwig der Bayer hat sich in seiner langen und wechselvollen Aus
einandersetzung mit der Kurie zwar nicht auf eine eigene Universi
tät in seinem Lande stützen können. An seinem Hof in München 
lebten aber unter seinem Schutze hochrangige Gelehrte, die sich mit 
dem Kaiser im Kampf gegen den Papst in Avignon verbunden wuß
ten, die seinen Schutz genossen.B6

) Sie alle mußten sich gleichwohl 
am Hof in Konkurrenz untereinander und mit den adligen Räten 

Jürgen Mielhke. Die Welt der Professoren und Studenten an der Wende vom 
Mittelalter zur Neuzeit, in: Kurt Andermann (Hrsg.), Historiographie am 
Oberrhein im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. (Oberrheinische 
Studien, 7.) Sigmaringen 1988, 11-33, hier 28 Anm. 66. 
'6) Einen Überblick geben etwa Kar! Bosl, Die ,geistliche Hofakademie' Kai
ser Ludwigs des Bayern im alten Franziskanerkloster zu München, in: Der 
Mönch im Wappen. Aus Geschichte und Gegenwart des katholischen Mün
chen. München/Zürich 1960,97-127; Alois SchülZ, Der Kampf Ludwig des 
Bayern gegen Papst Johannes XXI!. und die Rolle der Gelehrten am Mün
chener Hof, in: Hubert Glaser (Hrsg.), Wittelsbach und Bayern. Bd. I/I 
[Ausstellungskatalog]. München 1980,388-397. Auf juristisch gebildete Räte 
in der Kanzlei des Herrschers beschränkt, dafür in einem zeitlichen Längs
schnitt und verwaltungsgeschichtlich fundiert Peler Moraw. Gelehrte Juri
sten im Dienst der deutschen Könige des späten Mittelalters (1273-1493), in: 
Roman Schnur (Hrsg.), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des mo
dernen Staates. Berlin 1986, 77-147, hier bes. 87-89. Vgl. auch Jürgen 
Mielhke, Marsilius und Ockham - Publikum und Leser ihrer politischen 
Schriften im späteren Mittelalter, in: Medioevo 6, 1980, 534-558. - Die Ver
hältnisse an der zeitgenössischen Kurie Papst Johannes' XXII. behandelt 
Jürgen Mielhke. Das Konsistorialmemorandum "Oe potestate pa pe" des 
Heinrich von Cremona von 1302 und seine handschriftliche Überlieferung, 
in: Alfonso MaierU! Agostino Paravicini Bagliani (Eds.), Studi sul XIV se
colo in memoria di Anneliese Maier. (Storia e letteratura, 151.) Rom 1981, 
421-451, bes. 443 ff. - Die kleineren. aber durchaus vergleichbaren Verhält
nisse am Hof Erzbischofs Balduins von Trief beleuchtete jüngst erneut 
Hans-Joachim Schmidt. Politisches Handeln und politische Programmatik 
im Dienst der Luxemburger: Daniel von Wichterich, Bischof von Verden 
(tI364), in: ZHF 16, 1989, 129-150. 

-
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des Herrschers in einem im einzelnen schwer durchschaubaren Rin
gen um das geneigte Ohr des Herrschers bemühen, und darum 
durch die Erläuterung ihrer Meinungen um die Durchsetzung ihrer 
Schlußfolgerungen kämpfen. 

Diese Bemühungen, zu denen sich auch Träger heute noch be
kannter Namen wie Wilhelm von Ockham oder Marsilius von Pa
dua gezwungen sahen, sind, soweit ich sehen kann, niemals unmit
telbar und nur im Ausnahmefall indirekt in den schriftlichen Zeug
nissen der Zeit zu fassen. Natürlich sprechen fast alle politischen 
Schriften der Zeit von den ,periti', den Experten, auf die sich die an
deren verlassen müßten. 8l

) Wilhelm von Ockham etwa hat mehrfach 
ausdrücklich darüber nachgedacht, wie der Fürst, ohne selbst Ex
perte in Glaubensfragen sein zu können, doch mit Hilfe seiner Ex
perten verantwortungsbewußt eine Entscheidung im Streit der Zeit 
fällen könne. In seinen frühen Schriften verweist er die Herrscher 
mehrfach unmittelbar an ihre Ratgeber, die freilich durch Eideslei
stung auf die Wahrheit, die Androhung finsterer Strafen und die 
Gewährung wirksamen Schutzes zu einer sachgerechten Aussage an
zuhalten seien. 88

) Dabei dürfen die Fürsten sich durchaus auf ihr ei
genes Urteil verlassen, ja können ihren Ratgebern in der Tiefe ihres 
Urteils so überlegen sein wie oft Studenten ihren Dozenten.'") 

8') Alois Dempt: ,Sacrum imperium'. Geschichts- und Staatsphilosophie des 
Mittelalters und der politischen Renaissance. München/Berlin 1929, ND 
Darmstadt 1954 (u. ö.), 402 ff., spricht plastisch von den "Geistesaristokra
ten", die in diesen Texten ihr Weltverständnis zum Ausdruck brächten. 
RB) I Dialogus VII 56 [vor 1334] (wie Anm. 81), fol. 152'b/va: wenn der Papst 
schwerwiegend der Häresie angeklagt wird, ( ... ) reges et princ·ipe.\' ac quedam 
alie publice poteslates possunt sepe vocare perilos et per eos l'ognoscere verita
lern ( ... ) Publice potestales, que peritos vocaverulll, debenl eis indicere iura
mentum, ut dicalll plenam et meram verilatem de doetrina pape (. .. ) eis forte 
comminando, quod si a verilate el eonscientia deviaverint, in perpetuum ('on
jimdentur. et firmiler promitlendo, quod si plenam 1'1 veram veritatem dixerint, 
eos honoribus premiabunt el ab omni eon(usione ae impugnatione defensabunt. 
Vgl. Contra Benedictum [vom Herbst 1337] VII 10. Ed. Hilary Seton 01/1er, 
in: Guillelmi de Ockham, Opera politica. Vol. 3. Manchester 1956, 316: ( ... ) 
debent principes requirere consilium peritorum in jide, et faeere eos haare quod 
docerent veTitatem ( .. .) et promittere eis securitatem et de(ensionem, si dicerent 
veritatem, et comminari eis horribiles confusiones et poenas, si a veritale rece
derent, et conari intelligere verilatem, per scripturas legendas eis et exponendas 
a periti.\'. 
SV) Contra Benedictum VII 10 (wie Anm. 88), S. 316 (in unmittelbarem An
schluß an das eben Zitierte). Non enim prineipes sunt bestiae, ut veritatem 
scripturarum eis exposilam a peritis nequeant intelligere; quinimmo saepe 
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Die unterschiedlichen Ansichten dieser hochkariüigen Exper
ten fanden wohl in der allgemeinen "publizistischen" Dehatte ihrer 
Zeit ihren Niederschlag; darum können wir die gegensiiVlich,ten 
Standpunkte in den Streitschriften finden. Nur ganz selten freilich 
wurden für die nuancierten Positionen einer Partei gleicll/eitig 
schriftliche Memoranden ausgearbeitet90

), wir wissen daher im ein
zelnen nur sehr unvollkommen über die Meinungskämpfe hei Hofe 
Bescheid"I), die da offenbar auch unter Verwendung des vollen Ar
senals gelehrter Argumente, aber mit steter Rücksicht auf ein unge
lehrtes Publikum ausgefochten werden mußten. Die p()liti~chen 

Traktate, die damals in München etwa entstanden sind, gehen uns 
freilich einigen Aufschluß über Problemformulierungen und Pro
blemlösungsvorschläge, die damals diskutiert wurden. 

maiori vigent iudicio intel/ectus. ut profundius intelligant veritatem eis expo.li
tam quam illi. qui eam sibi exponunt. Saepe mim discipulus propter elarius iu
dicium intel/ectus vel rationis melius et profundius intel/igit ea qual' audit quam 
qui docet. In der "Tertia pars" seiner Hauptschrift wird Ockham (in den 40er 
Jahren) diesen Gedanken verallgemeinern und in seinem kleinen "Kaiser
spiegei" ausführen (111 Dialogus II i 15 [wie Anm. 1\1], fol. 237"'): ( ... ) il/e qui 
ceteros antecellit in peritia secularium negociorum et qui alios in .l('I1SU l1aturali 
et iudicio rationis excellit. ceteris paribus debet an te alias in impera/orell/ ( ... ) 
promoveri. Sensus enim nalurali.~ et excellens ra/ionis iudicillm in/el/igi/ quod 
in promovendo litteratllra. faCllndia. eloquen/ia. experien/ia ('/ mell/oria quili
bet excellens videtllr preferri debere. cllm in promovendo ad otficiul1l /emporale 
etiam brevi tempore dllratllrum excellen/i illdicio rationis in/erdum /WI1 lil/era
IIlra qllam experien/ia debeat anlejerri ( ... ). Deutlich ist, daß Ockham sich 
nicht für immer auf die wichtigste Eigenschaft eines geeigneten Kandidaten 
festlegen möchte und jedenfalls Gelehrsamkeit keineswegs unahdinghar 
fordert. 
90) Der bekannteste Fall sind die bei den Schriftsätze "De causa matrimo
niali" mit Vorschlägen zur Lösung der Maultasch-Affäre, die Marsilius von 
Padua (Ed. Carlo Pincin. Marsilio. [Pubblicazioni dell'lstituto di scicnze po
litiche dell'Universita di Torino, 17.) Turin 1967,261-283) und Wilhelm von 
Ockham (Ed. Hilary Se/on Offler. in: Guillelmi de Ockham, Opera politica. 
Vol. I. 2. Aufl. Manchester 1974, 278-286) offenbar etwa gleichzeitig (im 
Winter 1341/42) vorgelegt haben. Dazu am besten die Einleitung des Her
ausgebers Hilary Selon Oifler. in: ebd. 270ff. Beide Schriften sind übrigens 
im sei ben zeitnahen Codex unicus (Ms. Bremen, Staats- u. Universitätsbi
bliothek, lat. b 35, fol. 163v-171 v [Marsilius) bzw. fol. 171 v-176r [Ockham)) 
überliefert, der aus dem Nachlaß des Matthias Flacius Illyricus stammt. 
91) Ein frühes Beispiel hat hell beleuchtet Hilar}" Se/on Otfler. Meinungsver
schiedenheiten am Hof Ludwigs des Bayern im Herbst 1331. in: DA 11, 
1954/55, 191-206. 
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I kr "Dialogus", die Hauptschrift, die Ockham zu dieser politi
,eheIl Publizistik beizusteuern hatte"2), ist nicht zufällig in der fikti
vell Situation eines Zwiegesprächs dem Publikum unterbreitet wor
den. Wenn auch in solchen Schriften nicht unmittelbar die Herr
scher und ihre Berater aus dem Laienadel angesprochen werden 
konnten, das Publikum aus jener Schicht universitär gebildeter Kle
riker an den Höfen ringsum konnte um so fester ins Auge gefaßt 
werden. Und diese in ihrer Lebenssituation dem Autor verwandten 
Zeitgenossen konnten je und dann ihrem Hof die in enzyklopädi
scher Vollständigkeit vorgetragenen Argumente auch übersetzen. 
Daß für die gelehrte Publizistik wie für die gelehrten Traktate auch 
sonst bisweilen neben dieser kasualen Übersetzung eine ausdrückli
che Übersetzung in die Volkssprache vorkam"J), wollen wir in unse
rem Zusammenhang nur als Bestätigung dafür verbuchen, daß un-

"') Druck Lyon 1494 (wie Anm. 81): zur Entstehungsgeschichte vgl. etwa Jiir
gen Miethke. Ockhams Weg zur Sozial philosophie. Berlin 1969,84 ff., 117 ff., 
547f.: zur Wirkung ders., Marsilius und Ockham (wie Anm. 86), und deTS., 
Die Bedeutung von Ockhams politischer Philosophie für Zeitgenossen und 
Nachwelt, in: Wilhelm Voßenkuhl/Rolf Schönberger (Hrsg.), Die Gegenwart 
Ockhams. Weinheim 1990. 305-324, sowie Hilary Se fon Otller, The ,Influ
ence' 01' Ockham's Political Thinking. The First Century, in: ebd., 338-365. 
'''i Insbesondere gilt das für Marsilius von Padua, von dessen "Defensor pa
cis" (beendet am 21. Juni 1324) schon bald nach der Entstehung eine franzö
sische Übersetzung jahrzehntelang in Paris umlief, die heute verloren ist (vgl. 
noch die Untersuchung des Inquisitors von 1375, in: CUP [wie Anm. 9], Vol. 
3, 223-227 Nr. 1406). Eine etwas spätere Übersetzung aus dem Französi
schen ins Florentiner Volgare blieb - in I Ms. - erhalten: Car/o Pincin (Ed.), 
"Defensor pacis" nella traduzione in volgare fiorentino dei 1363. Turin 
1966. Von den anderen "publizistischen" Traktaten haben nur wenige (vor 
allem französische Texte aus dem Streit Philipps des Schönen mit Bonifaz 
VIII.) eine Übersetzung erhalten. z. B. die sog. "Quaestio in utramque par
tem" durch Raoul de Presle (ca. 1375, in 3 Mss. erhalten) und (etwa gleich· 
zeitig) die eng verwandte Quaestion "Rex pacificus" von demselben Überset· 
zer (I Ms.). Vgl. die englische Übersetzung (I S. Jh.) der "Disputacio inter c1e
ricum et militem" durch John Trevisa (Ed. Aaron Jenkins Pern'. Early Eng· 
lish Text Society, Original Series, 167.) London 1925, ND Millwood, N.Y. 
19~7 [6 Mss.)). Trevisa (* ca. 1342: t vor Mai 1402) hat U.a. auch eine Über· 
setzung von Aegidius Romanus' "De regimine principum" angefertigt, die 
in einem prächtig ausgestatteten Codex (XV.s.in.) erhalten ist: Ms. Oxford, 
Digby 233, fol. 1-182': vgl. etwa 0110 Pächt']onathan James Graham Alex· 
an der, IIluminated Manuscripts in the Bodleian Library Oxford. Vol. 1-3. 
Oxford 1966-1973. hier Vol. 3, 72 nr. )\15 u. Tafel LXXX: vgl. auch Anthony 
S. G. Edwards, John Trevisa, in: ders. (Ed.), Middle English Prose. A Criti
cal Guide to Major Authors and Genres. New Brunswick, N.J. 1984, 133, 

1m lIU:: ' 
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se re Vermutung über das Publikum theoretischer Bemühungen"') 
nicht in die I rre geht. 

Wir haben uns von der Universität scheinhar weit entfernt. 
Und doch sind wir beim Thema geblieben. Wir finden heute das ge-

146. Die genannten Texte aus der Kontroverse um Bonifaz VIII. sind eben
falls unmittelbar in die große (ursprünglich lateinische) Kompilation des 
"Somnium viridarii" von ca. 1376 (gedruckt z. B. bei Melchior (joldasl. Mon
archia Sacri Romani Imperii. Bd. I. Hanau 1611, 58-229) eingegangen, die 
bereits 1378 als ganze in eine französische Fassung gebracht wurde: Le 
Songe du Vergier. Ed. Marion Schnerh-Lievre. Vol. 1-2. (Source d'histoire 
medievale.) Paris 1982. Überhaupt ist allgemein an die Übersetzungen für 
den französischen Hof Karls V. zu erinnern. Ins 15. Jahrhundert gehören _ 
neben John Trevisa - mehrere andere Übersetzungen: Damals wurde etwa 
auch das "Memoriale" des Alexander von Roes ins Deutsche übersetzt 
(I Ms.), gedruckt in: Alexander von Roes. Schriften. Hrsg. v. Herbert Grund
mann u. Hermann Heimpel. (MGH, Staatsschriften des späteren Mittelal
ters, 1.) Stuttgart 1958, ND 1985, 192-206. Auch sei auf die beiden italieni
schen Übersetzungen von Dantes "Monarchia" hingewiesen, von denen die 
eine (anonyme) aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammt. die andere von 
Marsilio Ficino 1476/86 angefertigt wurde (beide hrsg. v. Prudence Shaw: 11 
volgarizzamento inedito della "Monarchia", in: Studi danteschi 47, 1970, 
59-224 [Text 127 fC): La versione ficiniana della "Monarchia", in: ebd. 51, 
1978, 289-408 [Text 327 fC]). Zu Übersetzungen philosophischer Texte allge
mein jetzt auch Ruedi Imhach. Laien in der Philosophie des Mittelalters. 
Hinweise und Anregungen zu einem vernachlässigten Thema. (Bochumer 
Studien zur Philosophie, 14.) Amsterdam 1989. 43-53: die linguistischen 
Fragen der volkssprachlichen "Fachsprache" und das Problem einer Gram
matik für die Volkssprache behandelt (für das Französische) anregend Serge 
Lusignan. Parler vulgairement. Les intellectuels et la langue fran,.:aise aux 
XIW et XIVe siecles. 2. AuO. Montreal/Paris 1987. Wenig ergiebig dagegen 
für unsere Fragestellung: Jeanette Beer (Ed.), Medieval Translators and 
Their Craft. (Studies in Medieval Culture, 25.) Kalamazoo, Michigan 1989. 
Q4) Schlagend kann das eine Bemerkung des Nicolaus Oresme belegen: Mais
tre Nicole Oresme_ "Le livre de Ethiques d'Aristote". Ed. Alherl Dm/glas 
Menut. New York 1940,99: Mais pour ce que les livres moral~ de Ari.\IOlefU
renl faiz en grec, el nous les avons en lalin moull.lim a enlendre. le Roy a 
voulu, pour le bien commun, faire les lranslaler en jYanrois. afin que il el ses 
conseil/crs el au/res les puissen/ mieulx enrendre ( ... ). Vgl. <luch Chrislille de 
Pisan, "Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Ch<lrles V" [von 14(4), 
111 12. Ed. pour la Societe de I'Histoire de France par Suz<lnne Solente. Vol. 
2. Paris 1940,43 (zit. von Lusignan, Parler vulgairement [wie Anm. 93),133), 
doch vgl. ebd. "I 3, Vol. 2, 13. Zu den eigenen progr<lmmatischen Vorstel
lungen Oresme's und seines Kreises nach Shulamilh Shahar. Nicolas 
Oresme, un penseur politique independant de I'entourage du roi Charles V, 
in: L'information his!. 32, 1970, 203-209, sowie Susan M. Bahhill. Ore"rne's 
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sprochene Wort, das in der Vergangenheit verklungen ist, nur in 
den schriftlichen Zeugnissen wieder, die uns erhalten blieben. Diese 
paradoxe Ausgangslage bleibt unübersteigbar. Zum Glück für den 
stets auf Quellen angewiesenen und quellen hungrigen Historiker ha
ben sich die mittelalterlichen Gelehrten immer wieder dazu bringen 
lassen oder selbst dazu gebracht, auch wo sie sich mündlich äußern 
wollten und äußerten, durch Notizen und Konzepte, Aufzeichnun
gen und Memoranden, und schließlich auch Traktate ihre Absichten 
zu verschriftlichen. Ohne die Ausgangslage zu berücksichtigen, in 
der diese Texte entstanden sind, werden wir sie nicht angemessen 
verstehen können. 

Hier wurde der Versuch gemacht, an der Welt der mittelalterli
chen Universitäten zu zeigen, daß es nicht nur verfehlt wäre, die 
Universitäten des Mittelalters ausschließlich als Festung und Vorort 
der Schriftlichkeit und Vorposten erweiterter Vcrschriftlichung zu 
begreifen, auch wenn sie ohne Zweifel in diesem Prozeß eine un
übersehbare Rolle zu spielen berufen waren. In ihrem Unterricht 
und gerade in ihm glaubten wir Momente zu entdecken, die das ge
sprochene Wort, das mündliche, wenn auch auf schriftliche Tradi
tion gestützte, aber aktuell aus dem Gedächtnis parate mündliche 
Argument forderten und förderten. Die Schriftlichkeit der mittelal
terlichen Universität ist darum auch nicht in die Gefahr geraten, auf 
Dauer zur Geheimwissenschaft der Eingeweihten zu erstarren. Der 
Situation der Universitäten in ihrer Gesellschaft entsprach diese 
schwebende Verbindung von schriftlich fixierter autoritativer Tradi
tion und mündlicher Disputation im offenen Streit der Argumente 
und Autoritäten. Es wäre Aufgabe eines weiteren Untersuchungs
ganges zu zeigen, wie die Bildungsbewegung des Humanismus hier 
eine erhebliche Akzentverschiebung erzielte, indem sie in der Spät
zeit der mittelalterlichen Universität das Lateinische als Schriftspra
che, als Sprache Senecas und Ciceros, wieder ernst nehmen wollte 
und indem sie gegenüber dem technischen Umgang der Dialektik 
mit dem Argument den ästhetischen Umgang der Rhetorik mit dem 
Wort erneut ins Recht setzte. Das Zeitalter des Humanismus brachte 

"Livre de politiques" and the France of Charles V. (Transactions of the 
American Philosophical Society, N.S. 75/1.) Philadelphia 1985; demnächst 
eindringlich Jacques Krrnen. Aristotelisme et rHorme de I'etat, en France, 
au XIVe siecle, in: Miethke (Hrsg.), Das Publikum (wie Anm. 50) . 
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daher auch an den Universitäten einen starken Schuh zur Vl'f<;chrift
lichung hervor. Im Mittelalter dagegen war dem gesprochenen Wort 
noch eine gewichtigere Rolle zugedacht. 


